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VERFAHRENSVERMERKE

1. Aufstellungsbeschluss
Der Aufstellungsbeschluss zur Flächennutzu ngsplanänderun g wu rde von der
Stadtverord netenversa m m I un g am 3 1.0 3. 2025 gefasst.
Dieser wurde am 08.04.2025 ortsüblich bekannt gemacht.

2. Frühzeitige Beteiligung
Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 31.03,2025 die frühzeitige
Beteiligung der Öffentlichkeit gemãß 5 3 (1) BauGB sowie die Beteiligung derTräger
öffentlicher Belange gemäß g 4 (1) BauGB beschlossen. DerTermin zur frühzeitigen
Beteiligung wurde am 08.04.2025 ortsüblich bekannt gemacht. Die Auslegung fand in
der Zeit vom 10.04,2025 bis 12.05.2025 statt.
Die Träger öffentlicher Belange wurden m¡t Schreiben vom 09.O4.2025 benachrichtigt
und um Abgabe einer Stellungnahme gebeten.

3. öffentliche Auslegung
Am 30.06.2025 hat die Stadtverordnetenversammlung die öffentliche Auslegung der
Flächennutzungsplanänderung gemäß 5 3 (2) BauGB sowie die Beteiligung der Träger
öffentlicher Belange gemäß 5 4 (2) BauGB beschlossen. Der Termin der öffentlichen
Auslegung wurde am 196.97.292S ortsüblich bekannt gemacht. Die Auslegung fand in
der Zeit vom 10.07.2025 bis 11,08.2025 statt.
Die Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 08.07.2025 benachrichtigt
und um Abgabe einer Stellungnahme gebeten.

4. Feststellungsbeschluss
Die StadWerordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 02. 10.2025 den
Feststellu ngsbeschl uss zur Flächen nutzungsplanänderung gefasst.
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1 ANLASS, PLANINHALT 

Für die Errichtung einer Agri-PV-Anlage durch die RhönEnergie Erneuerbare GmbH in Koope-

ration mit einem ortsansässigen Landwirt im Süden des Fuldaer Stadtteils Maberzell wird der 

vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 11 durch die Stadt Fulda aufgestellt. Gemäß § 8 Abs. 

2 BauGB sind Bebauungspläne aus den wirksamen Flächennutzungsplänen der Kommunen 

zu entwickeln. Da der wirksame FNP der Stadt Fulda aktuell nur Fläche für die Landwirtschaft 

darstellt, soll der Flächennutzungsplan dahingehend geändert werden, dass für die vorgese-

hene Anlagenfläche zusätzlich als überlagernde Nutzung Agri-PV dargestellt wird. 

2 VERFAHREN 

Die 27. Änderung des Flächennutzungsplans wurde im normalen zweistufigen Regelverfahren 

mit Erstellung eines Umweltberichts im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB im Parallel-

verfahren durchgeführt.  

Am 02.10.2025 wurde der Feststellungsbeschluss für die 27. Flächennutzungsplanänderung 

durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fulda gefasst. 

Nach Vorliegen der Genehmigung der Flächennutzungsplanänderung (vom 12.11.2025, AZ 

0030-21-061a10.02.09-00005 # 2025-00003) durch das Regierungspräsidium Kassel erfolgte 

am 25.11.2025 die amtliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses. Der Flächennut-

zungsplanänderung hat damit Wirksamkeit erlangt. 

3 LAGE DES ÄNDERUNGSBEREICHS 

Der Stadtteil Maberzell liegt im Nordwesten der Stadt Fulda, im gleichnamigen, osthessischen 

Landkreis. Benachbarte Stadtteile sind Gläserzell im Nordosten, Haimbach im Süden und 

Rodges im Westen. Der Stadtteil liegt direkt an der Bundesstraße 254. Im Süden verläuft die 

Bahntrasse. 

Der Änderungsbereich des parallelen vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 11 umfasst in 

der Flur 16 der Gemarkung Maberzell die Flurstücke 6/6, 6/7, 6/9, 6/13, 10/2, 11/4, 107/6, 21/3 

(teilweise). Die Gesamtgröße des Änderungsbereichs beträgt 16,6 ha. 

4 ÜBERGEORDNETE PLANUNG REGIONALPLAN NORDHES-
SEN 2009 

Der Änderungsbereich liegt innerhalb eines Vorrang- sowie eines Vorbehaltsgebiet für Land-

wirtschaft, in einem Vorranggebiet Regionaler Grünzug sowie in einem Vorbehaltsgebiet für 

besondere Klimafunktionen. 

Die Frage der Notwendigkeit einer Zielabweichung für den Bereich des Vorranggebiets Land-

wirtschaft wurde mit dem Regierungspräsidium Kassel erörtert. Es wurde festgestellt, dass 
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aufgrund der deutlichen Priorisierung der landwirtschaftlichen Nutzung gegenüber der Ener-

giegewinnung, die grundsätzlich Agri-PV-Anlagen charakterisiert, kein Zielverstoß hinsichtlich 

des Vorranggebiets Landwirtschaft vorliegt. 

In der Stellungnahme der Regionalplanung des RP Kassel wurde ein Zielverstoß hinsichtlich 

des Vorranggebiets Regionale Grünzug gesehen. Konkret wurde vorgetragen, dass die Pla-

nung dem Schutz der Freiräume sowie der Wahrung der Siedlungsgliederung in dicht besie-

delten Gebieten widerspricht. Durch die geplanten "technischen Bauwerke" könnte der Zwi-

schenraum zwischen den Stadtteilen Maberzell und Haimbach nicht mehr als solcher wahrge-

nommen werden. Das Argument, dass die geplante Agri-PV-Anlage aufgrund der geringen 

Modulhöhe, der großen Anstände zwischen den Modulen sowie der zu erwartenden optischen 

Dominanz der Beerensträucher nicht als Bauliche Anlage erscheinen wird, wurde ebenso we-

nig akzeptiert, wie der Hinweis auf die festgeschriebene deutlich überwiegende landwirtschaft-

liche Nutzung der Fläche. Das RP bestand daher auf einen Flächentausch nach Vorgabe es 

LEP 2020 (Ziel 4.3-2) vor.  

In Abstimmung mit dem RP wurden "Ersatzflächen" für das Vorranggebiet Regionaler Grünzug 

am westlichen und nördlichen Ortsrand von Haimbach sowie zwischen dem südwestlichen 

Rand von Maberzell und der Bahntrasse bestimmt, die zukünftig anstelle der Änderungsbe-

reichsflächen in den Regionalen Grünzug einbezogen werden. 

Diese "Tauschflächen" sind bereits Bestandteil der Planung der Stadt Fulda zum "Land-

schaftspark Schulzenberg". Die Planung setzt sich intensiv mit den Freiräumen zwischen Rod-

ges, Haimbach und Maberzell auseinander und hat zum Ziel, deren Funktion für die naturnahe 

Erholung aufzuwerten. 

5 FLÄCHENAUSWEISUNG 

Die Fläche, auf der die Agri-PV-Anlage errichtet werden soll, wird gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO 

als "Sondergebiet Agri-PV" dargestellt. 

Es dient damit der landwirtschaftlichen Nutzung der Fläche und der Errichtung von Anlagen 

zur Nutzung von Solarenergie gem. DIN SPEC 91434. 

6 BEHANDLUNG DER UMWELTBELANGE IN DER PLANUNG 

Die Berücksichtigung der Umweltbelange erfolgte im parallelen Bebauungsplanverfahren 

durch das Festsetzen einer bodenkundlichen Baubegleitung, den Erhalt und Schutz von hoch-

wertigen Vegetationsflächen (randliche Gehölzbestände und Schutzstreifen für Ackerwildkräu-

ter), die Entwicklung überjähriger Saumstreifen, Schutzmaßnahmen für Reptilien und 

Kleinsäuger sowie artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen für Feldlerchen  

Für die Schutzgüter Boden und Wasser ergeben sich positive Auswirkungen, da der Beeren-

anbau nach Naturland-Kriterien erfolgt, welche u.a. den schonenden Einsatz von natürlichen 
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Düngemitteln, ökologische Pflanzenpflege und das Herstellen des Gleichgewichts von Schäd-

lingen und Nützlingen umfassen. Außerdem müssen Johannisbeeren kaum zusätzlich bewäs-

sert werden, sodass der anfallende Niederschlag aufgrund der Neigung der Module gezielt in 

die Johannisbeerzeilen geleitet werden kann und keine zusätzliche Bewässerungsanlage be-

nötigt wird. Diese Hintergründe tragen in der Summe zum Schutz des Boden- und Wasser-

haushalts bei. 

Hinsichtlich des Landschaftsbildes können sich Beeinträchtigungen durch die technische 

Überprägung ergeben und lassen sich grundsätzlich nicht vollständig vermeiden. Aufgrund der 

Lage im Offenland sind Sichtbeziehungen möglich, Fernwirkungen sind jedoch aufgrund der 

Höhe der Module nicht abzuleiten. Vom südwestlich gelegenen Ortstrand von Haimbach kön-

nen sich Blickbeziehungen auf die Module ergeben. 

Das Plangebiet liegt von Haimbach aus gesehen hinter einer leichten Kuppe, sodass nur ein 

Teil der Module sichtbar sein wird bzw. die tieferliegenden Module kaum sichtbar sein werden. 

Im Süden und Westen verlaufen mehrere überregionale sowie regionale Wanderwege. Der 

Schulzenberg (rund 800 m westlich) bietet einen Blick über das Gebiet nach Osten. Eine reine 

Sichtbarkeit der Agri-PV-Anlage führt jedoch nicht zwangsläufig zu einer erheblichen Beein-

trächtigung der Landschaftsbildqualität. Eine Sichtbarkeit des Solarparks von Süden und Wes-

ten lässt sich nicht vollständig vermeiden, da eine Eingrünung aufgrund des gewünschten 

Schutzes der Ackerwildkräuter nicht vorgesehen ist.  

Vorbelastungen sind durch die Bahntrasse und das sich östlich anschließende Gewerbegebiet 

"Münsterpark" gegeben. 

7 UMWELTRELEVANTE STELLUNGNAHMEN DER BEHÖR-
DEN UND SONSTIGER TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 
UND IHRE BERÜCKSICHTIGUNG IM VERFAHREN 

7.1 FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG GEM. § 3 ABS. 1 UND § 4 ABS. 1 BAUGB 

In der Zeit vom 10.04.2025 bis einschließlich 12.05.2025 erfolgte die frühzeitige Beteiligung 

der Öffentlichkeit, der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange. Die vorge-

brachten Stellungnahmen wurden behandelt, abgewogen und bei der Überarbeitung der Un-

terlagen für die Offenlage gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs.2 BauGB – den zweiten Beteiligungs-

schritt –berücksichtigt. 

Das Dezernat 27 des Regierungspräsidiums Kassel (RPKS) betont die Bedeutung des Än-

derungsbereichs als Vorranggebiet Regionaler Grünzug, Vorbehaltsgebiet für besondere Kli-

mafunktionen, Vorranggebiet für den Biotopverbund Grünland sowie als Vorschlag für ein 

Landschaftsschutzgebiet. In der Stellungnahme wird eine Beeinträchtigung des Bioklima- und 

Freiraumverbundes infolge der Zerschneidung bzw. Reduzierung des Grünzugs befürchtet. 

Außerdem wird die Bedeutung der besonderen Klimafunktion betont, wonach die Fläche zur 

lokalen zur lokalen Frischluftversorgung, Kaltluftentstehung sowie Temperaturregulation bei-

trägt. 



27. FNP-Änderung der Stadt Fulda, zusammenfassende Erklärung 

4 Stand: 17.11.2025   BÖF – naturkultur  

Den Bedenken kann entgegengehalten werden, dass abgesehen von den Speicher- und Tra-

foanlagen keine Bebauung mit Baukörpern oder Bodenversiegelung stattfindet. Die Aufstel-

lung von Solarmodulen erfolgt im vorliegenden Fall im Rahmen der landwirtschaftlichen Nut-

zung und ist dieser untergeordnet. Dies wird durch den Nachweis der Einhaltung der Kriterien 

der DIN SPEC 91434 gewährleistet. Es wird daher den Bedenken, dass eine dauerhafte Be-

einträchtigung des Bioklima- und Freiraumverbundes zu erwarten ist, nicht gefolgt. Viel mehr 

wird durch die Umstellung von Ackerbau auf den Anbau von Beerenobst das Grün- bzw. Ve-

getationsvolumen erhöht. Durch die Festsetzung der Ackerwildkrautstreifen im parallelen Be-

bauungsplan wird zudem auch dem Anspruch der Biotopvernetzung Rechnung getragen. 

Hinzukommt, dass durch die nördlich angrenzende Bahntrasse bereits eine Struktur mit Zer-

schneidungs- und Barrierewirkung als Vorbelastung gegeben ist. Entsprechendes gilt für das 

östlich angrenzende Gewerbegebiet. Die vorgesehene Nutzung durch die Agri-PV-Anlage wird 

sich voraussichtlich nur in geringem Maße auf die Klimafunktionen der Fläche auswirken, da 

die Module aufgeständert sind und die Reihen mit 6,30 m einen sehr großen Abstand zuei-

nander aufweisen. 

Bezüglich der Belange Altlasten und Bodenschutz weist das Dezernat 31.2 des (RPKS) auf 

einen Eintrag im FIS AG über eine Altablagerung innerhalb des Änderungsbereichs hin. Eine 

entsprechende Darstellung ist im Kartenteil der Flächennutzungsplanänderung enthalten. Eine 

Beschreibung wurde in Begründung und Umweltbericht aufgenommen. Der Vorhabenträger 

und der Flächeneigentümer wurden darüber in Kenntnis gesetzt. 

Das Eisenbahnbundesamt weist auf die nördlich verlaufende Eisenbahnstrecke Gießen –

Fulda und die damit einhergehenden Besonderheiten hin. So ist bei der Realisierung der Pla-

nung sicherzustellen, dass weder in die Eisenbahnbetriebsanlagen eingegriffen noch der Ei-

senbahnverkehr gefährdet wird. Auch Blendwirkungen sind während der Errichtung und des 

Betriebs der Agri-PV-Anlage auszuschließen. Es besteht ein Abstand von 25 m zwischen den 

nördlichen Modulreihen und der Bahnanlage, sodass Beeinträchtigungen dieser ausgeschlos-

sen werden können. Des Weiteren wurde der Vorhabenträger bereits über die Notwendigkeit 

zur Erstellung eines Blendgutachtens in Kenntnis gesetzt. 

7.2 BETEILIGUNG UND OFFENLAGE GEM. § 3 ABS. 2 UND § 4 ABS. 2 

BAUGB 

Die förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und der sonstigen Träger öffentli-

cher Belange fand in der Zeit vom 10.07.2025 bis einschließlich 11.08.2025 statt. Die vorge-

brachten Stellungnahmen wurden behandelt, abgewogen und bei der Überarbeitung der Un-

terlagen für den Feststellungsbeschluss berücksichtigt.  

Das Dezernat 21, Regionalplanung des Regierungspräsidiums Kassel (RPKS) äußert in 

seiner Stellungnahme erhebliche Bedenken und stimmt den Ausführungen zur derzeitigen Er-

holungsfunktion der künftigen Vorhabenfläche nicht zu. Begründet wird dies mit der Nähe zu 

Wanderwegen und Sportstätten. Besonderes Augenmerk wird darüber hinaus auf die Sied-

lungsgliederung durch unbebaute Freiflächen gelegt. Die Bedenken zielen auf die künftige Er-

scheinung des Vorhabens als "technisches Bauwerk" ab, da infolge der Aufständerung der 
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Module keine unbebaute, "grüne" Ansicht der Vorhabenfläche mehr möglich sei. Daraus 

ergäbe sich der Verlust des Freiraums, der einen deutlichen Abstand der Siedlungsränder von 

Haimbach und Maberzell zueinander gewährleisten soll. Dieser Einschätzung wird nicht ge-

folgt, da die landwirtschaftliche Nutzung in jeder Hinsicht die primäre bleiben wird. Dies betrifft 

sowohl die Flächeninanspruchnahme, die sich unterteilt auf über 80% landwirtschaftliche Nut-

zung und weniger als 20 % für die Solarnutzung. Entsprechendes gilt für die zukünftig erwirt-

schafteten Erträge. Dies wird sich auch im Erscheinungsbild der Fläche niederschlagen, da 

die Abstände der Module zueinander sehr groß sind. Bei einer auf Förderung der Biodiversität 

ausgerichteten "normalen" Freiflächen-PV-Anlage sollte ein Abstand von mind. 3,50 m einge-

halten werden. Die geplante Anlage weist einen Abstand von 6,10 m zwischen den Modulrei-

hen auf. Da es sich um nachgeführte Anlagen handelt, d.h. Module, die in ihrer Neigung dem 

Stand der Sonne folgen, wird selten eine waagerechte Stellung bzw. eine maximale Überschir-

mung der Fläche gegeben sein. Es ist daher infrage zu stellen, ob die Fläche mit der geplanten 

Nutzung tatsächlich geeignet ist, mit ihrem Erscheinungsbild die Wirkung einer so stark baulich 

bzw. technisch überprägten Fläche zu erzeugen, dass eine Gliederung der Siedlungsgebiete 

optisch und erlebbar nicht mehr gegeben ist. 

Nichtsdestotrotz wird – um Rechtssicherheit zu erzielen - der Forderung der Regionalplanung 

gefolgt und von der im Landesentwicklungsplan (LEP, Z 4.3.2) vorgegebenen Möglichkeit des 

Flächentauschs Gebrauch gemacht. Es wurden in Abstimmung mit der Regionalplanung "Er-

satzflächen" am westlichen und nördlichen Ortsrand von Haimbach sowie zwischen dem süd-

westlichen Rand von Maberzell und der Bahntrasse bestimmt, die zukünftig anstelle der Än-

derungsbereichsflächen dem Regionalen Grünzug zugeordnet werden. Diese sind bereits Be-

standteil der übergeordneten Planung "Landschaftspark Schulzenberg" und somit inhaltlich 

gefüllt. Mit Blick auf diese Gesamtplanung, welche die Stadtteile Haimbach, Rodges und 

Maberzell grünordnerisch und freiräumlich gliedert, ist die Fläche der Agri-PV-Anlage von 

sachlich wie auch fachlich untergeordneter Bedeutung in dieser Planung. 

 

Kassel, 17.11.2025 

BÖF - naturkultur GmbH, Büro für angewandte Ökologie und Faunistik 

 

 

Gezeichnet Dipl. Ing. Anke Seibert-Schmidt 



 

  

27. Flächennutzungsplanänderung 
der Stadt Fulda 

"Agri-PV-Anlagen am Schindgraben" 
 

 Begründung  

 

 
 
 

 

 

 
 
 

Hafenstraße 28, 34125 Kassel 
Tel: 0561 5798930 

E-Mail: info@boef-nk.de 
 
 



  

  

Auftraggeber: RhönEnergie Erneuerbare GmbH 
Löherstraße 52 
36037 Fulda 

 

Auftragnehmer:  BÖF-naturkultur GmbH  
Hafenstraße 28  
34125 Kassel 
www.boef-nk.de 

Projektleitung:  Anke Seibert-Schmidt 

Bearbeitung:  Anke Seibert-Schmidt 
Elisa Matthes 
Stefan Brinkmann (Karten) 
 
 

 

 

 

http://www.boef-nk.de/


Änderung des FNP der Stadt Fulda "Agri-PV-Anlagen am Schindgraben" Inhaltsverzeichnis 

BÖF - naturkultur  I 

Inhaltsverzeichnis 

1 VORBEMERKUNG, ANLASS DER PLANUNG .................................................... 1 

2 VERFAHREN ....................................................................................................... 1 

2.1 FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG GEM. §§ 3 (1) UND 4 (1) BAUGB .................................... 1 
2.1.1 Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen aus der frühzeitigen 

Beteiligung und ihre Berücksichtigung im weiteren Verfahren .............................. 2 

2.2 FÖRMLICHE BETEILIGUNG GEM. §§ 3 (2) UND 4 (2) BAUGB ...................................... 3 
2.2.1 Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen aus der förmlichen 

Beteiligung und ihre Berücksichtigung im weiteren Verfahren .............................. 3 

3 PLANUNGSGEBIET ............................................................................................ 4 

3.1 LAGE UND RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH............................................................ 4 

4 ÜBERGEORDNETE PLANUNGSRECHTLICHE VORGABEN............................. 5 

4.1 ERLÄUTERUNG DER AKTUELLEN RECHTLICHEN UND POLITISCHEN 
RAHMENBEDINGUNGEN .......................................................................................... 5 

4.2 REGIONALPLAN NORDHESSEN ................................................................................ 6 

4.3 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN ......................................................................................12 

4.4 LANDSCHAFTSPLAN ..............................................................................................13 

4.5 SCHUTZGEBIETE ...................................................................................................14 

5 AKTUELLE SITUATION, BESTAND ...................................................................15 
5.1.1 Biotoptypen .........................................................................................................15 
5.1.2 Fauna..................................................................................................................15 
5.1.3 Geologie und Boden ...........................................................................................15 
5.1.4 Wasser ................................................................................................................16 
5.1.5 Klima ...................................................................................................................17 
5.1.6 Landschaftsbild ...................................................................................................17 
5.1.7 Mensch/Kultur und Sachgüter .............................................................................19 
5.1.8 Kampfmittel .........................................................................................................19 

5.2 ERSCHLIEßUNG ....................................................................................................19 

6 VORHABEN ........................................................................................................20 

6.1 AGRI-PHOTOVOLTAIKANLAGE MABERZELL ..............................................................20 

6.2 GRÜNPLANUNG .....................................................................................................20 

7 FLÄCHENNUTZUNGSPLANÄNDERUNG ..........................................................21 

8 LITERATUR UND QUELLEN ..............................................................................23 

 

Abbildungsverzeichnis 



Inhaltsverzeichnis Änderung des FNP der Stadt Fulda "Agri-PV-Anlagen am Schindgraben" 

II   BÖF – naturkultur  

Abb. 3-1: Lage des Geltungsbereichs TK 1:25.000, Maberzell um 1990 ............................... 5 

Abb. 4-1: Auszug Regionalplan Nordhessen, 2009 (RP KASSEL 2009, ergänzt) .................... 7 

Abb. 4-2: Auszug aus dem Vorentwurfsplan Landschaftspark Schulzenberg 
(LAND+PLAN 2016) mit Markierung des Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans und Darstellung der Flächen mit freiräumlicher und 
erholungssuchender Vorprägung, die als Tauschflächen infrage kommen ..........11 

Abb. 4-3: Darstellung der Fläche im Flächennutzungsplan der Stadt Fulda (Stand 
2014, ergänzt) .....................................................................................................12 

Abb. 4-4: Auszug aus dem Landschaftsplan (PGNU 2002), Karte 23: 
Schutzgebietskonzeption, ergänzt .......................................................................13 

Abb. 4-5: Auszug aus dem Landschaftsplan (PGNU 2002), Karte 24a: 
Landschaftspflegerische Entwicklungskonzeption - Maßnahmen, ergänzt ..........14 

Abb. 5-1: Aus der Stellungnahme des Regierungspräsidium Kassel, Abteilung 
Umweltschutz, Altlasten, Bodenschutz vom 09.05.2025, „Auszug FIS 
AG“ .....................................................................................................................16 

Abb. 5-2: Blickbeziehung vom Ortsrand Haimbach mit Höhenprofil (GOOGLE EARTH 
PRO 2025, ergänzt) ..............................................................................................18 

Abb. 7-1: Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Fulda (Stand 
09.10.2014, ergänzt) ...........................................................................................21 

Abb. 7-2: Geänderter Flächennutzungsplan der Stadt Fulda (Stand Februar 2025) .............22 

 

Anlagen:  

Hörnle, O. (2025): Landwirtschaftliche Rahmenanalyse sowie Designvorschläge und System-
analyse für eine DIN SPEC 91434 konforme Agri-PV-Anlage über Johannisbeere in Fulda, 
Projektbericht 03.02.2025, erstellt im Auftrag der RhönEnergie Erneuerbare GmbH 

BÖF – naturkultur (2024): Avifaunabericht und faunistische Habitatpotenzialanalyse, Agri-PV-
Anlage Maberzell 

BÖF – naturkultur (2024): Ergebniskarten der Habitatpotenzialanalyse und der Brutvogelkar-
tierung 

BÖF – naturkultur (2024): Ergebniskarte der Biotop- und Nutzungstypenerfassung 

 



Änderung des FNP der Stadt Fulda "Agri-PV-Anlagen am Schindgraben" Begründung 

BÖF– naturkultur  1 

1 VORBEMERKUNG, ANLASS DER PLANUNG 

Zweck der Aufstellung des parallelen vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist die Schaffung 
der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung einer Agri-Photovoltaikanlage 
(APV) durch die RhönEnergie Erneuerbare GmbH auf einer Fläche von rund 11 ha. Der ge-
samte Änderungsbereich umfasst – wie der Geltungsbereich des Bebauungsplans, Teilbe-
reich A - eine Größe von 16,16 ha in der Gemarkung Maberzell der Stadt Fulda. Aus anlagen-
technischen Gründen bleiben die Randbereiche unbebaut. Die Inbetriebnahme der Anlage ist 
im Jahr 2026 geplant und soll vorbildhaft einen Weg aufzeigen, die lokale Landwirtschaft und 
Energieerzeugung erfolgreich zusammenzubringen.  

Insbesondere die internationalen und nationalen Vorgaben zum Ausbau erneuerbarer Ener-
gien und die aktuellen Herausforderungen hinsichtlich deren Bereitstellung erfordern ein 
schnelles Handeln der Kommunen. Das Gesetz zu Sofortmaßnahmen für einen beschleunig-
ten Ausbau der erneuerbaren Energien sowie die Novelle des EEG heben in § 2 die besondere 
Bedeutung der erneuerbaren Energien als überragendes öffentliche Interesse hervor, welche 
zudem der öffentlichen Sicherheit dienen. Zudem wird im Geltungsbereich eine ökologische 
landwirtschaftliche Nutzung ergänzt, um einer Verdrängung landwirtschaftlicher Flächen ent-
gegenzuwirken.  

Der Regionalplan Nordhessen und der Teilregionalplan Energie weisen den Geltungsbereich 
als Vorbehalts- sowie Vorranggebiet für Landwirtschaft aus. Vorbehaltsgebiete bilden die 
Grundsätze der Raumordnung ab und stellen als solche einen besonders zu beachtenden 
Belang dar, sind aber im Gegensatz zu Vorranggebieten, die Ziele der Raumordnung darstel-
len, einer Abwägung zugänglich. Die Zulassung einer Zielabweichung ist jedoch nicht notwen-
dig, da die landwirtschaftliche Nutzung der Fläche bestehen bleibt. Sie wird lediglich ergänzt 
durch die überlagernde Nutzung Agri- PV. 

Gemäß § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus den wirksamen Flächennutzungsplänen 
der Kommunen zu entwickeln. Da die landwirtschaftliche Nutzung überlagernde Nutzung 
"Agri-PV" im aktuell wirksamen Flächennutzungsplan nicht dargestellt ist, ist dieser für den 
Geltungsbereich des parallelen vorhabenbezogenen Bebauungsplans zu ändern. 

2 VERFAHREN 

Die Änderung des Flächennutzungsplans wird im normalen zweistufigen Regelverfahren mit 
Erstellung eines Umweltberichts aufgestellt. Die Flächennutzungsplanänderung wird im Paral-
lelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB durchgeführt. 

2.1 FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG GEM. §§ 3 (1) UND 4 (1) BAUGB 

In der Zeit vom 10.04.2025 bis einschließlich 12.05.2025 erfolgte die frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit, der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange. Die vorge-
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brachten Stellungnahmen wurden behandelt, abgewogen und bei der Überarbeitung der Un-
terlagen für die Offenlage gem. §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB – den zweiten Beteiligungsschritt – 
berücksichtigt. 

2.1.1 Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen aus der frühzei-
tigen Beteiligung und ihre Berücksichtigung im weiteren Verfah-
ren 

Das Dezernat 27 des Regierungspräsidiums Kassel (RPKS) betont die Bedeutung des Än-
derungsbereichs als Vorranggebiet Regionaler Grünzug, Vorbehaltsgebiet für besondere Kli-
mafunktionen, Vorranggebiet für den Biotopverbund Grünland sowie als Vorschlag für ein 
Landschaftsschutzgebiet. In der Stellungnahme wird eine Beeinträchtigung des Bioklima- und 
Freiraumverbundes infolge der Zerschneidung bzw. Reduzierung des Grünzugs befürchtet. 
Außerdem wird die Bedeutung der besonderen Klimafunktion betont, wonach die Fläche zur 
lokalen zur lokalen Frischluftversorgung, Kaltluftentstehung sowie Temperaturregulation bei-
trägt.  

Den Bedenken kann entgegengehalten werden, dass abgesehen von den Speicher- und Tra-
foanlagen keine Bebauung mit Baukörpern oder Bodenversiegelung stattfindet. Die Aufstel-
lung von Solarmodulen erfolgt im vorliegenden Fall im Rahmen der landwirtschaftlichen Nut-
zung und ist dieser untergeordnet. Dies wird durch den Nachweis der Einhaltung der Kriterien 
der DIN SPEC 91434 gewährleistet. Es wird daher den Bedenken, dass eine dauerhafte Be-
einträchtigung des Bioklima- und Freiraumverbundes zu erwarten ist, nicht gefolgt. Viel mehr 
wird durch die Umstellung von Ackerbau auf den Anbau von Beerenobst das Grün- bzw. Ve-
getationsvolumen erhöht. Durch die Festsetzung der Ackerwildkrautstreifen wird zudem auch 
dem Anspruch der Biotopvernetzung Rechnung getragen.  

Hinzukommt, dass durch die nördlich angrenzende Bahntrasse bereits eine Struktur mit Zer-
schneidungs- und Barrierewirkung als Vorbelastung gegeben ist. Entsprechendes gilt für das 
östlich angrenzende Gewerbegebiet. Die vorgesehene Nutzung durch die Agri-PV-Anlage wird 
sich voraussichtlich nur in geringem Maße auf die Klimafunktionen der Fläche auswirken, da 
die Module aufgeständert sind und die Reihen mit 6,30 m einen sehr großen Abstand zuei-
nander aufweisen. 

Bezüglich der Belange Altlasten und Bodenschutz weist das Dezernat 31.2 des (RPKS) auf 
einen Eintrag im FIS AG über eine Altablagerung innerhalb des Geltungsbereichs hin. Eine 
entsprechende Darstellung ist im Kartenteil der Flächennutzungsplanänderung enthalten. Eine 
Beschreibung wurde in Begründung und Umweltbericht aufgenommen. Der Vorhabenträger 
und der Flächeneigentümer wurden darüber in Kenntnis gesetzt. 

Das Eisenbahnbundesamt weist auf die nördlich verlaufende Eisenbahnstrecke Gießen – 
Fulda und die damit einhergehenden Besonderheiten hin. So ist bei der Realisierung der Pla-
nung sicherzustellen, dass weder in die Eisenbahnbetriebsanlagen eingegriffen noch der Ei-
senbahnverkehr gefährdet wird. Auch Blendwirkungen sind während der Errichtung und des 
Betriebs der Agri-PV-Anlage auszuschließen. Es besteht ein Abstand von 25 m zwischen den 
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nördlichen Modulreihen und der Bahnanlage, sodass Beeinträchtigungen dieser ausgeschlos-
sen werden können. Des Weiteren wurde der Vorhabenträger bereits über die Notwendigkeit 
zur Erstellung eines Blendschutzgutachtens in Kenntnis gesetzt. 

2.2 FÖRMLICHE BETEILIGUNG GEM. §§ 3 (2) UND 4 (2) BAUGB 

Die förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und der sonstigen Träger öffentli-
cher Belange fand in der Zeit vom 10.07.2025 bis einschließlich 11.08.2025 statt. Die vorge-
brachten Stellungnahmen wurden behandelt, abgewogen und bei der Überarbeitung der Un-
terlagen für den Satzungsbeschluss berücksichtigt. 

2.2.1 Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen aus der förmli-
chen Beteiligung und ihre Berücksichtigung im weiteren Verfah-
ren 

Das Dezernat 21, Regionalplanung des Regierungspräsidiums Kassel (RPKS) äußert in 
seiner Stellungnahme erhebliche Bedenken und stimmt den Ausführungen zur derzeitigen Er-
holungsfunktion der künftigen Vorhabenfläche nicht zu. Begründet wird dies mit der Nähe zu 
Wanderwegen und Sportstätten. Besonderes Augenmerk Darüber hinaus wird auf die Sied-
lungsgliederung durch unbebaute Freiflächen gelegt. Die Bedenken zielen auf die künftige Er-
scheinung des Vorhabens als „technisches Bauwerk“ ab, da infolge der Aufständerung der 
Module keine unbebaute, „grüne“ Ansicht der Vorhabenfläche mehr möglich sei. Daraus 
ergäbe sich der Verlust des Freiraums, der einen deutlichen Abstand der Siedlungsränder von 
Haimbach und Maberzell zueinander gewährleisten soll. Dieser Einschätzung wird nicht ge-
folgt, da die landwirtschaftliche Nutzung in jeder Hinsicht die primäre bleiben wird. Dies betrifft 
sowohl die Flächeninanspruchnahme, die sich unterteilt auf über 80% landwirtschaftliche Nut-
zung und weniger als 20% für die Solarnutzung. Entsprechendes gilt für die zukünftig erwirt-
schafteten Erträge. Dies wird sich auch im Erscheinungsbild der Fläche niederschlagen, da 
die Abstände der Module zueinander sehr groß sind. Bei einer auf Förderung der Biodiversität 
ausgerichteten "normalen" Freiflächen-PV-Anlage sollte ein Abstand von mind. 3,50 m einge-
halten werden. Die geplante Anlage weist einen Abstand von 6,10 m zwischen den Modulrei-
hen auf. Da es sich um nachgeführte Anlagen handelt, d.h. Module, die in ihrer Neigung dem 
Stand der Sonne folgen, wird selten eine waagerechte Stellung bzw. eine maximale Überschir-
mung der Fläche gegeben sein. Es ist daher infrage zu stellen, ob die Fläche mit der geplanten 
Nutzung tatsächlich geeignet ist, mit ihrem Erscheinungsbild die Wirkung einer so stark baulich 
bzw. technisch überprägten Fläche zu erzeugen, dass eine Gliederung der Siedlungsgebiete 
optisch und erlebbar nicht mehr gegeben ist. 

Nichtsdestotrotz wird – um Rechtssicherheit zu erzielen - der Forderung der Regionalplanung 
gefolgt und von der im Landesentwicklungsplan (LEP, Z 4.3.2) vorgegebenen Möglichkeit des 
Flächentauschs Gebrauch gemacht. Es wurden in Abstimmung mit der Regionalplanung "Er-
satzflächen" am westlichen und nördlichen Ortsrand von Haimbach sowie zwischen dem süd-
westlichen Rand von Maberzell und der Bahntrasse bestimmt, die zukünftig anstelle der Gel-
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tungsbereichsflächen dem Regionalen Grünzug zugeordnet werden. Diese sind bereits Be-
standteil der übergeordneten Planung "Landschaftspark Schulzenberg" und somit inhaltlich 
gefüllt. Mit Blick auf diese Gesamtplanung, welche die Stadtteile Haimbach, Rodges und 
Maberzell grünordnerisch und freiräumlich gliedert, ist die Fläche der Agri-PV-Anlage von 
sachlich wie auch fachlich untergeordneter Bedeutung in dieser Planung.  

3 PLANUNGSGEBIET 

3.1 LAGE UND RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH 

Der Stadtteil Maberzell liegt im Nordwesten der Stadt Fulda, im gleichnamigen, osthessischen 
Landkreis. Benachbarte Stadtteile sind Gläserzell im Nordosten, Haimbach im Süden und 
Rodges im Westen. Der Stadtteil liegt direkt an der Bundesstraße 254. Im Süden verläuft die 
Bahntrasse. 

Der Änderungsbereich liegt südlich der Bahntrasse.  

Der Änderungsbereich befindet sich im Süden Maberzells. Der Geltungsbereich des parallelen 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 11 umfasst in der Flur 16 der Gemarkung Maberzell 
die Flurstücke 6/6, 6/7, 6/9, 6/13, 10/2, 11/4, 107/6, 21/3 (teilweise). Die Gesamtgröße des 
Änderungsbereichs beträgt 16,6 ha. 
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Abb. 3-1: Lage des Geltungsbereichs TK 1:25.000, Maberzell um 1990 

4 ÜBERGEORDNETE PLANUNGSRECHTLICHE VORGABEN 

4.1 ERLÄUTERUNG DER AKTUELLEN RECHTLICHEN UND POLITISCHEN 
RAHMENBEDINGUNGEN 

Die Anhebung des Erneuerbare-Energien-Ziels für das Jahr 2030 und die angestrebte Treib-
hausgasneutralität für das Jahr 2035 werden mit steileren Ausbaupfaden bei der Wind- und 
Solarenergie verbunden. 

"Herzstück" des Energiesofortmaßnahmenpakets des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Klimaschutz (BMWK) – so das BMWK in seiner Zusammenfassung der Kerninhalte des Pakets 
– ist die Verankerung des Grundsatzes, dass die Nutzung erneuerbarer Energien im überra-
genden öffentlichen Interesse liegt und der öffentlichen Sicherheit dient. Dies wurde verankert 
im neuen § 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) mit der Überschrift "Besondere Be-
deutung der erneuerbaren Energien": 
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"Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen sowie die dazugehörigen Nebenanlagen liegen 
im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit. Bis die Strom-
erzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sollen die erneuerbaren Energien 
als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht 
werden. Satz 2 ist nicht gegenüber Belangen der Landes- und Bündnisverteidigung anzuwen-
den." 

Aus dem überragenden öffentlichen Interesse und dem Umstand, dass die Anlagen der er-
neuerbaren Energien der öffentlichen Sicherheit dienen, sind rechtliche Implikationen abzulei-
ten. Staatliche Behörden haben dieses überragende öffentliche Interesse bei der Abwägung 
mit anderen Rechtsgütern zu berücksichtigen. Die Regelung ist zeitlich begrenzt. Sie räumt 
dem Ausbau der erneuerbaren Energien in behördlichen Schutzgüterabwägungen einen Vor-
rang ein, bis die Stromerzeugung nahezu treibhausgasneutral gelingt. Laut der Gesetzesbe-
gründung soll sie insbesondere bei der Windenergie an Land greifen, da hier aufgrund knapper 
Flächen die Ausbauziele nicht erreicht werden – mithin soll die Regelung der Windenergie zu 
mehr Flächen verhelfen. Dies kann jedoch sinngemäß ebenso auf die Solarenergie übertragen 
werden. 

Mit der vorliegenden Planung wird darüber hinaus dem § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB entsprochen, 
nach welchem Bauleitpläne auch den Klimaschutz und die Klimaanpassung fördern sollen.  

4.2 REGIONALPLAN NORDHESSEN 

"Der Regionalplan Nordhessen legt die großräumigen Ordnungs- und Entwicklungsvorstellun-
gen für den Regierungsbezirk Kassel fest. Er ist der planerische Rahmen für die wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung der Region im Einklang mit ihren natürlichen Lebensgrundlagen." 

Im gültigen Regionalplan Nordhessen (RP KASSEL 2009) ist der überwiegende Geltungsbe-
reich als Vorranggebiet Landwirtschaft ausgewiesen, der gesamte Geltungsbereich ist darüber 
hinaus als Vorranggebiet Regionaler Grünzug ausgewiesen.  

Überlagert werden diese Ausweisungen zusätzlich durch ein Vorbehaltsgebiet für besondere 
Klimafunktionen. 
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Vorranggebiete stellen Ziele der Raumordnung dar und sind als solche einer Abwägung hin-
sichtlich konkurrierender Flächennutzungen nicht zugänglich. Im Gegensatz dazu stellen Vor-
behaltsgebiete Grundsätze der Raumordnung dar. Diese sind in die Abwägung einzubeziehen, 
können aber durch andere Belange, die höher bewertet werden, überwunden werden. 

Abb. 4-1: Auszug Regionalplan Nordhessen, 2009 (RP KASSEL 2009, ergänzt) 

Folgende Ziele der Raumordnung (Vorranggebiete) sind am vorliegenden Standort zu 
berücksichtigen: 

Ziel 1 zu Vorranggebiet Landwirtschaft 

"In den in der Karte festgelegten 'Vorranggebieten für Landwirtschaft' hat die landwirtschaftli-
che Bodennutzung Vorrang vor anderen Raumansprüchen. In diesen Gebieten sind Nutzun-
gen und Maßnahmen nicht zulässig, die die landwirtschaftliche Bodennutzung einschließlich 
Tierhaltung ausschließen oder wesentlich erschweren." 

Im Geltungsbereich bleibt die landwirtschaftliche Nutzung weiterhin bestehen, sodass kein 
Zielverstoß vorliegt. Dies ist nachzuweisen anhand von Kriterien, die durch die DIN SPEC 
91434 vorgegeben werden. Sie dient dem Nachweis, dass die landwirtschaftliche Nutzung 
weiterhin im Vordergrund steht. Sie liefert Qualitätskriterien für Planung und Betrieb von Agri-
PV-Anlagen. Zwingend einzuhaltende Bedingung für die Anerkennung einer PV-Anlage als 
Agri-PV ist der Erhalt der landwirtschaftlichen Nutzung der Fläche als primäre Nutzung, und 
zwar sowohl hinsichtlich der Flächeninanspruchnahme als auch des Ertrages. Der Erhalt der 
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überwiegenden Flächennutzung sowie des Ertrags kann für die vorliegende Planung wie folgt 
dargestellt werden: 

Die Fläche soll dem Anbau von Beerenobst (schwarze Johannisbeeren) dienen. Auf die Fläche 
umgerechnet ergibt sich eine Reduzierung der landwirtschaftlichen Nutzung zugunsten zu-
sätzlicher Solarnutzung von etwa 4 %. Dieser Wert ergibt sich ausgehend von der Unterkon-
struktion der Solartracker, die über Profile im Erdboden verankert sind. Bezogen auf die Ge-
samtfläche der Anlage machen diese Verankerungen eine Fläche von 4.868 m² aus (ca. 4 %), 
auf denen keine landwirtschaftliche Nutzung möglich ist. 

Darüber hinaus kann der landwirtschaftliche Ertrag durch die positiven Wirkungen der Solar-
module (Teilverschattung, Witterungsschutz, Schutz vor Austrocknung) erhöht werden. Ein 
Zielverstoß gegen die Ausweisungen des Regionalplans liegt nicht vor, da auch bei Umset-
zung der Planung die landwirtschaftliche Nutzung der Fläche die primäre bleibt. 

Ziel 1 zu Vorranggebiet Regionaler Grünzug 

"In den in der Karte festgelegten regionalen Grünzügen sind die Freiräume in ihren ökologi-
schen, ökonomischen und sozialen Funktionen zu erhalten und zu verbessern. Vorhaben, die 
der Erholungsnutzung dienen, der Allgemeinheit zugänglich sind und die Funktion der regio-
nalen Grünzüge nicht beeinträchtigen, sind zulässig. Das gleiche gilt für land- und forstwirt-
schaftliche Gebäude." 

Dieses Ziel wird aus ökologischer Perspektive erfüllt, indem die schützenswerten, für Hes-
sen besonderen Ackerwildkräuter aktiv gefördert werden. Die Diasporenbank im Boden soll 
damit langfristig gesichert werden. Außerdem findet der Beerenanbau nach Naturland-Krite-
rien statt, welche u.a. den schonenden Einsatz von natürlichen Düngemitteln, ökologische 
Pflanzenpflege und das Herstellen des Gleichgewichts von Schädlingen und Nützlingen um-
fassen. Hinzukommt, dass Johannisbeeren zu den Beerensorten gehören, die kaum zusätz-
lich bewässert werden müssen. Der anfallende Niederschlag kann aufgrund der Neigung der 
Module gezielt in die Johannisbeerzeilen geleitet werden, sodass keine Bewässerungsanlage 
benötigt wird. Diese Hintergründe tragen in der Summe zum Schutz des Boden- und Wasser-
haushalts bei. 

Aus ökonomischer Perspektive dient die Agri-PV-Anlage als Beispiel für die Förderung der 
regionalen Wertschöpfung, da Anbau, Verarbeitung, Vertrieb und die Vermarktung des Pro-
dukts in einem engen örtlichen Radius stattfinden und damit innerhalb der Region der Stadt 
und des Landkreises Fulda wirken. 

Die soziale Perspektive wird einerseits von der Anbaugemeinschaft Rhön-Vogelsberg getra-
gen, deren Fortbestehen auch durch das Vorhaben gesichert wird.  

Hinzukommt, dass die nördlich gelegene Bahnstrecke und das östlich geplante Gewerbege-
biet eine erhebliche Vorbelastung darstellen und damit die planerischen Eingriffe nicht in ei-
nem für die Erholungsnutzung besonders geeigneten Gebiet stattfinden. 
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Ziel 2: "Soweit in der Karte regionalplanerische Zielkategorien mit regionalem Grünzugüber-
lagert sind, sind die mit der Festlegung regionaler Grünzug verfolgten Schutzziele in der Um-
setzung der anderen Ziele besonders zu beachten." 

Es liegt eine Überlagerung mit dem Vorranggebiet Landwirtschaft vor. Auch der Aspekt der 
landwirtschaftlichen Nutzung erhält damit ein besonderes Gewicht an diesem Standort. 

In der Begründung zum Vorranggebiet Regionaler Grünzug wird ausgeführt: "Ziel der Festle-
gung ist es, die im Verdichtungsraumzusammenhang besonders wichtigen Freiräume in ihren 
Funktionen zu erhalten und zu verbessern. Dies sind u. a. die Erholungsnutzung, die klimati-
sche Ausgleichsleistung, der Schutz des Wasserhaushaltes und die Gliederung von Siedlung 
und Landschaft."  

Von Seiten der Regionalplanung des Regierungspräsidiums Kassel wurde im Rahmen der 
Stellungnahme gem. § 4 (2) BauGB der Punkt Gliederung von Siedlung und Landschaft be-
sonders hervorgehoben. Es wurde die Einschätzung vertreten, dass die geplante Anlage als 
technisches Bauwerk in Erscheinung treten und die Fläche in Zukunft nicht mehr als grün und 
unbebaut wahrgenommen werden wird. Daraus ergäbe sich der Verlust des Freiraums, der 
einen deutlichen Abstand der Siedlungsränder von Haimbach und Maberzell zueinander ge-
währleisten soll.  

Von Seiten der Planungsträger wird dieser Einschätzung nicht gefolgt, da, wie eingehend aus-
geführt wird, die landwirtschaftliche Nutzung in jeder Hinsicht die primäre ist. Dies betrifft so-
wohl die Flächeninanspruchnahme, die sich unterteilt auf über 80% landwirtschaftliche Nut-
zung und weniger als 20% für die Solarnutzung. Entsprechendes gilt für die Erträge, die er-
wirtschaftet werden. Dies wird sich auch im Erscheinungsbild der Fläche niederschlagen, da 
die Abstände der Module zueinander seht groß sind. Bei einer auf Förderung der Biodiversität 
ausgerichteten "normalen" Freiflächen-PV-Anlage sollte ein Abstand von mind. 3,50 eingehal-
ten werden. Die geplante Anlage weist einen Abstand von 6,10 m zwischen den Modulreihen 
auf. Da es sich um nachgeführte Anlagen handelt, d.h. Module, die in ihrer Neigung dem Stand 
der Sonne folgen, wird selten eine waagerechte Stellung, d.h. eine maximale Überschirmung 
der Fläche gegeben sein. Es ist daher durchaus infrage zu stellen, ob die Fläche mit der ge-
planten Nutzung tatsächlich geeignet ist, mit ihrem Erscheinungsbild die Wirkung einer so 
stark baulich, bzw. technisch überprägten Fläche zu erzeugen, dass eine Gliederung der Sied-
lungsgebiete optisch und erlebbar nicht mehr gegeben ist. 

Nichts destotrotz wird der Forderung der Regionalplanung gefolgt und von der im LEP (Z 4.3.2) 
vorgegebenen Möglichkeit Gebrauch gemacht. Es wurden in Abstimmung mit der Regional-
planung "Ersatzflächen" am westlichen Ortsrand von Haimbach sowie zwischen dem südwest-
lichen Rand von Maberzell und der Bahntrasse bestimmt, die zukünftig anstelle der Geltungs-
bereichsflächen dem Regionalen Grünzug zugeordnet werden sollen. Diese sind bereits Be-
standteil der übergeordneten Planung "Landschaftspark Schulzenberg" und somit inhaltlich 
gefüllt. Die Planung setzt sich intensiv mit den Freiräumen zwischen Rodges, Haimbach und 
Maberzell auseinander und hat zum Ziel deren Funktion für die naturnahe Erholung umfang-
reich aufzuwerten. Die Inhalte sind den entsprechenden Unterlagen zu entnehmen. Neben 
dem grundsätzlichen Konzept ist die Stadt derzeit auch aktiv an der Umsetzung von Teilbau-
steinen zwischen Schulzebergkapelle und Haimbach. Der Stadt Fulda ist es gelungen, größere 
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Flächenankäufe unmittelbar nördlich von Haimbach in Verhandlungen mit der katholischen 
Kirche zu tätigen. So entsteht aktuell nördlich von Haimbach ein Grillplatz, wobei auch die 
Wegeverbindungen ertüchtigt und für überregional Erholungssuchende Parkmöglichkeiten an-
geboten werden. Wegbegleitend werden hierbei auch Blühstreifen in Absprache mit der UNB 
angeordnet. Angrenzend an Haimbach sind zusätzlich begrünte Retentionsflächen vorgese-
hen, da Starkregenereignisse die Ortslage durch die Hanglage gefährden. 

Mit Blick auf diese Gesamtplanung welche die Stadtteile Haimbach, Rodges und Maberzell 
grünordnerisch und freiräumlich gliedert, von sachliche wie auch fachliche untergeordneter 
Bedeutung. Im Gesamtkonzept des Landschaftsparks ist mit Ausnahme einer vorhandenen 
Radwegeverbindung, die die bestehende Landesstraße nutzt, keine Wegeverbindung im Be-
reich der geplanten Agri-PV-Anlage vorgesehen. Dies liegt vor allem an der Zäsur durch die 
Bahnlinie, als auch an der angrenzenden Überprägung des Bereichs durch Mobilfunkmast, 
künftigen Wertstoffhof, Bodenaufbereitungsanlage und Lagerfläche des Tiefbauamtes. Mit der 
direkten Nähe zum Gewerbe- und Industriegebiet und der gegenwärtig fehlenden Ergänzung 
der schmalen Straßenparzelle durch einen zusätzlichen Geh/ Radweg ist vielmehr auf die vor-
gesehene Wegeverbindung „Zum Schulzenberg“ abzuzielen. Erholungsuchende und Nut-
zende von Sportstätten wählen hierbei andere, direktere Wegeverbindungen als ausschließ-
lich für die Landwirtschaft vorgesehene Wirtschaftswege, die jeweils im senkrechten Winkel 
abknicken und damit jegliche organische Führung in landschaftlich reizvoller Lage vermissen 
lassen. 

Die Anbindung des Stadtteilparks Münsterfeld für Maberzell erfolgt über die Münsterfeldallee 
bzw. straßenbegleitend der L 3418. Von Haimbach kommend erfolgt die Anbindung über den 
Höhenrücken der Gasleitung folgend oder direkt durch den Münsterfeldpark, sodass ein Um-
weg über die Flächen der künftigen Agri-PV-Anlage ausgeschlossen wird und damit auch eine 
Zugänglichkeit für die Verbindungsfunktion nicht angestrebt werden kann. Mit der Umsetzung 
des Landschaftsparks Schulzenberg zwischen den genannten Ortsteilen wird damit sowohl 
der Sicherung der siedlungsnahen Freiraum- und Erholungsfunktion auch den Anforderungen 
im Hinblick auf Gliederungselemente in der Landschaft mit mehr als 1000 m Breite großflächig 
und idealtypisch nach den Vorgaben des LEP 4.3 „Erholung und Landschaft“ nachgekommen.  
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Abb. 4-2: Auszug aus dem Vorentwurfsplan Landschaftspark Schulzenberg (LAND+PLAN 2016) 

mit Markierung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans und Darstellung der Flächen 
mit freiräumlicher und erholungssuchender Vorprägung, die als Tauschflächen infrage 
kommen 

Folgende Grundsätze der Raumordnung (Vorbehaltsgebiete) sind am vorliegenden 
Standort zu berücksichtigen: 

Grundsatz 1 zu Vorbehaltsgebiet für besondere Klimaf(Vorbehaltsgebiete)unktionen 

"Die in der Karte des Regionalplans festgelegten Gebiete für besondere Klimafunktionen die-
nen der nachhaltigen Sicherung besonderer regionaler Klimafunktionen. Veränderungen, die 
zu einer erheblichen Beeinträchtigung der besonderen klimatischen Funktion führen, sollen 
vermieden werden." 

Da die Solartracker aufgeständert werden und zudem eine Teilverschattung d.h. Abkühlung 
mit sich bringen, ist keine Flächenerwärmung zu erwarten. Die Behinderung von Luftströmen 
kann sich allenfalls durch die Beerensträucher ergeben, die allerdings als landwirtschaftliche 
Nutzung ohnehin zulässig wären. 

Grundsatz 2 
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"Innerhalb der Gebiete für besondere Klimafunktionen können Flächen nur dann für Bebau-
ung, Verkehrstrassen, Waldzuwachs oder andere klimabeeinflussende Vorhaben in Anspruch 
genommen werden, wenn in geeigneter fachlich-methodischer Weise - z.B. im Rahmen der 
Landschaftsplanung - nachgewiesen ist, dass keine nachteiligen erheblichen klimatischen 
Auswirkungen entstehen. Landwirtschaftliche Bauvorhaben sind von diesem Nachweis im Re-
gelfall ausgenommen." 

Wie oben ausgeführt, sind erhebliche nachteilige klimatische Auswirkungen durch die Planung 
nicht zu erwarten. Zudem handelt es sich um ein landwirtschaftlich-orientiertes Vorhaben. 

4.3 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 

Der Flächennutzungsplan stellt die Fläche des Geltungsbereichs aktuell als Fläche für Land-
wirtschaft dar.  

Die Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt gem. § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren. 

 
Abb. 4-3: Darstellung der Fläche im Flächennutzungsplan der Stadt Fulda (Stand 2014, ergänzt) 

Die Änderung strebt keine grundsätzliche Änderung der Nutzungsdarstellung an, sondern soll 
durch die Aufnahme eines überlagernden Symbols die Agri-PV-Nutzung darstellen. 
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4.4 LANDSCHAFTSPLAN 

Der Landschaftsplan der Stadt Fulda aus dem Jahr 2002 (PGNU 2002) stellt den Zustand von 
Natur und Landschaft dar und bewertet diesen anhand fachlich begründeter Kriterien. Aus den 
vorliegenden Daten werden für die einzelnen Naturräume Leitbilder und Entwicklungsziele auf-
gestellt, aus welchen dann Maßnahmen abgeleitet werden, welche für das Erreichen des Leit-
bildzustandes notwendig sind. Der Landschaftsplan der Stadt Fulda ist in verschiedene The-
menbereiche unterteilt. Die Karten des Landschaftsplans stellen folgende Informationen be-
reit:  

Schutzgebietskonzeption 

 
Abb. 4-4: Auszug aus dem Landschaftsplan (PGNU 2002), Karte 23: Schutzgebietskonzeption, 

ergänzt 

Nach der Karte 23 "Schutzgebietskonzeption" handelt es sich bei dem Geltungsbereich um 
eine "Vorrangfläche für den Biotopverbund – Offenland“. Zudem besteht der Vorschlag eines 
Landschaftsschutzgebietes, in welchem der Geltungsbereich liegen würde. Das LSG wurde 
zum derzeitigen Stand nicht ausgewiesen. 
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Entwicklungskonzeption 

 
Abb. 4-5: Auszug aus dem Landschaftsplan (PGNU 2002), Karte 24a: Landschaftspflegerische 

Entwicklungskonzeption - Maßnahmen, ergänzt 

Nach der Karte 24a "Landschaftspflegerische Entwicklungskonzeption – Maßnahmen" handelt 
es sich bei dem Geltungsbereich überwiegend um "Acker, Gartenbau, Gärten im Außenbe-
reich, Ausgrabungen". Im Süden ist die Fläche als "Fläche mit besonderer Bedeutung für das 
Klima außerhalb des Biotopverbundes" beschrieben. Dort sollen Kaltluftentstehungsflächen 
offengehalten werden und Kaltluftabflussbarrieren vermieden werden. Im Norden gibt es 
"Wald, Gebüsche, Hecken" sowie "Röhricht, Hochstaudenflur, Seggenried". Außerdem ist die 
Fläche des Geltungsbereichs Teil eines Vorschlages zur Ausweisung eines Landschafts-
schutzgebietes, der jedoch bislang nicht umgesetzt wurde. 

Als mögliche Maßnahmen werden die Anlage/ Komplettierung von Baumreihen/ Alleen (Nr. 
12) entlang des querenden Weges und am östlichen Randbereich des Geltungsbereichs sowie 
die Anlage von Hecken (Nr. 13) im westlichen Randbereich vorgesehen.  

4.5 SCHUTZGEBIETE 

Im Geltungsbereich sind keine naturschutzrechtlichen Schutzgebiete vorhanden. Der Gel-
tungsbereich liegt zudem weder in einem Heilquellenschutzgebiet noch in einem Trinkwasser-
schutzgebiet (HLNUG 2024A, B). Die nächstgelegenen Schutzgebiete befinden sich nordöst-
lich von Maberzell entlang der Fulda in ca. 800 – 1.000 m Entfernung (NSG Horaser Wiesen, 
FFH-Gebiet Obere und Mittlere Fuldaaue, LSG Auenverbund Fulda, LSG Fluss- und Bach-
läufe von Fulda, Ulster, Haune, Bieber etc.). 

Gesetzlich geschützte Biotope sind innerhalb des Geltungsbereichs weder dem Natureg-Vie-
wer zu entnehmen, noch wurden geschützte Biotope im Rahmen der Nutzungstypenkartierung 
festgestellt. 
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5 AKTUELLE SITUATION, BESTAND 

5.1.1 Biotoptypen 

Beim überwiegenden Teil des Geltungsbereichs handelt es sich um Ackerflächen. Am nördli-
chen Rand finden sich zudem Gehölzbestände, Feldgehölze und kleinere Waldbestände mit 
vorgelagerten unterschiedlich intensiv genutzten Grünlandbeständen. Mittig verläuft durch den 
Geltungsbereich außerdem ein geschotterter öffentlicher Weg. Im Westen stehen darüber hin-
aus ein Funkmast und eine Trafostation sowie Wartungsflächen und Zuwegung. Detaillierte 
Aussagen sind dem Umweltbericht und der Bestandskarte Biotop- und Nutzungstypen zu ent-
nehmen. 

5.1.2 Fauna 

Hinsichtlich faunistischer Vorkommen wurde zunächst eine faunistische Habitatpotenzialana-
lyse (BÖF-NATURKULTUR 2024) erarbeitet, auf deren Grundlage eine Brutvogelkartierung im 
Frühjahr/ Sommer 2024 (BÖF – NATURKULTUR 2024) erfolgte.  

Die Ergebnisse sind in den Umweltbericht eingeflossen, die Gutachten werden mit den Unter-
lagen der Bauleitplanung veröffentlicht. 

5.1.3 Geologie und Boden 

Die Beschreibung des Bodens und seiner Potentiale zur Erfüllung der Bodenfunktionen erfol-
gen im Umweltbericht auf der Grundlage der Auswertung der Informationen des Bodenviewers 
Hessen. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der Erfüllungsgrad der Bodenfunktionen als 
Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen als 
gering einzustufen ist.  

Für die Einzelfunktionen ergeben sich folgende Werte: 

 
- Funktion als Lebensraum für Pflanzen:   gering bis hoch 
- Funktion im Wasserhaushalt:     gering bis hoch 
- Funktion als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium gering bis mittel  

Eine detailliertere Beschreibung ist dem Umweltbericht zum parallelen Bebauungsplan zu ent-
nehmen. 
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Altablagerungen 

Im Norden des Geltungsbereichs befindet sich eine ehemalige Deponie für Erdaushub. Dies 
wurde im Rahmen der frühzeitigen Trägerbeteiligung durch das Regierungspräsidium Kassel, 
Abteilung Umweltschutz mitgeteilt. Es handelt sich um die Fläche: Altis-Nr.: 631.009.120-
000.018, Arbeitsname: Deponie für Erdaushub, Status: Fläche nicht bewertet, Flächenart: Alt-
ablagerung, Straße: --, UTM-Ost: 544767, UTM-Nord: 5600698, max. WZ-Klasse: 1, 

 
Abb. 5-1: Aus der Stellungnahme des Regierungspräsidium Kassel, Abteilung Umweltschutz, 

Altlasten, Bodenschutz vom 09.05.2025, „Auszug FIS AG“ 

Östlich des Geltungsbereichs, innerhalb des Bebauungsplans des Gewerbegebiets Münster-
feld, befindet sich außerdem eine ehemalige Schlammdeponie. Es handelt sich um die Fläche: 
Altis-Nr.: 631.009.120-000.002, Arbeitsname: Ehem. Schlammdeponie Münsterfeld, mit fol-
gender Beschreibung: „Status: Sanierung (Sicherung) abgeschlossen, Flächenart: Altablage-
rung, Straße: --, UTM-Ost: 545292.416, UTM-Nord: 5600568.842, max. WZ-Klasse: 5, Bemer-
kung: Das Datum der Prüfung bezieht sich auf die VOB-Abnahme der Sanierungsarbeiten.“ 

Entsprechend der weiteren Empfehlung aus der o.g. Stellungnahme wird darüber hinaus ein 
Hinweis im parallelen Bebauungsplan aufgenommen: „Ergeben sich im Zuge der Umsetzung 
des Bauvorhabens weitergehende Hinweise die einen Verdacht auf das Vorliegen einer schäd-
lichen Bodenveränderung oder Altlast begründen können, so sind die Arbeiten in diesen Be-
reichen sofort zu unterbrechen und die übergeordnete Behörde ist zwecks Abstimmung der 
weiteren Vorgehensweise einzuschalten.“ 

5.1.4 Wasser 

Oberflächengewässer 
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Das Gebiet liegt in dem Grundwasserkörper DEHE_42.5. Der Oberflächenwasserkörper Fulda 
weist als Fließgewässertyp silikatische Mittelgebirgsflüsse auf.   

Das nächstgelegene Fließgewässer ist der Heiligenborn, welcher in etwa 300 m Entfernung 
nordwestlich des Planungsgebiets verläuft. Stillgewässer kommen in der näheren Umgebung 
nicht vor. (HLNUG 2024A). 

Grundwasser 

Das Vorhabengebiet liegt im hydrogeologischen Großraum Mitteldeutsches Bruchschollen-
land im mitteldeutschen Buntsandstein im Fulda-Werra Bergland und Solling (HLNUG 2024B).  

Das Mitteldeutsche Bruchschollenland zeichnet sich durch das flächenhafte Vorkommen tek-
tonisch beanspruchter sedimentärer mesozoischer Einheiten aus. Diese sind mäßige bis teil-
weise sehr ergiebige Kluft- bzw. Kluft-/ Poren- und Kluft-/ Karstgrundwasserleiter. Im Geltungs-
bereich kommen Kluft- und Porengrundwasserleiter im Sedimentgestein vor. Es handelt sich 
um sulfatische bzw. im Westen um silikatische Gesteine. Die silikatischen Gesteine weisen 
organische Anteile auf.  

Die Informationen und Darstellungen zu den hydrogeologischen Gegebenheiten des Pla-
nungsgebiets zeigen, dass die beplante Fläche im Hinblick auf das Grundwasser eine geringe 
bis allgemeine Bedeutung hat.  

5.1.5 Klima 

Gemäß Karte 14 "Örtliches Klima – Bestand und Zustandsbewertung" befindet sich im Süden 
des Geltungsbereichs eine Fläche, welche eine hohe Bedeutung als Kaltluftbildungsfläche mit 
direktem Siedlungsbezug und ausreichender Neigung ohne örtliche Vorbelastungen aufweist. 
Der restliche Teil des Geltungsbereichs hat eine mittlere Bedeutung als Kaltluftbildungsfläche 
und weist einen geringen Siedlungsbezug sowie ausreichende Neigung mit Vorbelastungen, 
wie Barrieren und Emissionen auf. 

Westlich des Geltungsbereichs besteht eine reliefabhängige Kaltluftströmung von Süd nach 
Nord. 

5.1.6 Landschaftsbild 

Die Umgebung ist geprägt durch Siedlungsflächen verschiedener Stadtteile der Stadt Fulda 
sowie einer Gewerbefläche im Osten. Zwischen dem Gewerbegebiet im Osten verläuft zudem 
die ehemalige L 3418, die zwischenzeitlich zu einer Stadtstraße abgestuft wurde.  

Im Norden verläuft die Bahntrasse Gießen-Fulda, die trotz Eingrünung als Vorbelastung des 
Gebietes wirkt.  
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Der Geltungsbereich ist nicht durch starke Topografie geprägt, fällt aber nach Norden hin leicht 
ab.  

Im Osten grenzt der Bebauungsplan Nr. 195 an den geplanten Geltungsbereich an. Dieser 
erlaubt die Bebauung mit Boden- und Baustofflager, Bodenaufbereitungsanlage, Wertstoffhof 
und Klärschlammzwischenlager, was als Vorbelastung des Umfelds einzuschätzen ist.  

Sichtbeziehungen 

Aufgrund der Lage im Offenland und der ansonsten ebenen Fläche sind Sichtbeziehungen in 
die übrigen Richtungen grundsätzlich möglich.  

Aufgrund der unmittelbaren Nähe zur Ortslage kann die Fläche zumindest teilweise vom Orts-
rand Haimbach aus einsehbar sein. Aufgrund Lage des Plangebiets hinter einer leichten 
Kuppe ist die Sicht aber eingeschränkt. 

 
Abb. 5-2: Blickbeziehung vom Ortsrand Haimbach mit Höhenprofil (GOOGLE EARTH PRO 2025, er-

gänzt) 

Nach Osten schließt sich das Gewerbegebiet an, das aktuell durch Gehölze zum vorliegenden 
Geltungsbereich abgeschirmt ist. Es liegt jedoch ein rechtskräftiger Bebauungsplan vor, der 
im direkten Anschluss an den Geltungsbereich Erweiterungsflächen für das vorhandene Ge-
werbegebiet ausweist (Erweiterung Gewerbepark Münsterfeld). Vorgesehen sind ein Boden- 
und Baustofflager, Wertstoffhof und Klärschlammzwischenlage. Damit ist ein Schutzbedarf für 
diese Flächen auszuschließen.  
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5.1.7 Mensch/Kultur und Sachgüter 

Im Süden liegt in ca. 100 m Entfernung das Neubaugebiet von Haimbach. Die Module werden 
vom Ortsrand aus teilweise sichtbar sein. Eine erhebliche Beeinträchtigung ist hierdurch je-
doch nicht abzuleiten, da die reine Sichtbarkeit der Module nicht zwingend zu einer erhebli-
chen Beeinträchtigung führt. In Richtung des Geltungsbereichs liegen die eingegrünten rück-
wärtigen Gärten der dortigen Wohngebäude. Von Sichtbeziehungen aus diesen Gärten ist 
nicht auszugehen. 

Im Umfeld des Geltungsbereichs sind mehrere Kirchen bzw. Kapellen und Bildstöcke vorhan-
den.  

 

Erholungsnutzung 

Am westlichen Rand des Geltungsbereichs verlaufen die Wanderwege "Fuldaer Rundwande-
rung", "Maberzell – Schulzenberg" und "Schulzenberg Rundwanderweg".  

Südlich des geplanten Solarparks führen nationale bzw. Internationale Routen in Ost-West-
Richtung, der Europäische Fernwanderweg E3, die Bonifatiusrunde, der Pilgerweg Schönstatt 
sowie der Saar-Schlesien-Weg.  

Des Weiteren ist der südöstlich gelegene Münsterfeldpark mit seinen Sportstätten ein Naher-
holungsschwerpunkt.  

5.1.8 Kampfmittel 

Es liegen keine konkreten Informationen über Kampfmittelfunde im Plangebiet vor. Jedoch 
wird im östlich an den Geltungsbereich grenzenden Bebauungsplan Nr. 195 "Erweiterung Ge-
werbepark Münsterfeld" auf das mögliche Vorhandensein von Kampfmitteln hingewiesen. Das 
Gebiet befindet sich in einem Bombenabwurfgebiet des Zweiten Weltkriegs, weshalb auch im 
Plangebiet eine Kampfmittelerkundung erforderlich sein könnte.  

5.2 ERSCHLIEßUNG 

Eine verkehrliche Anbindung des Geltungsbereichs ist über Feldwege gegeben, die im Osten 
und Südosten an die L 3431 anschließen.  
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6 VORHABEN 

6.1 AGRI-PHOTOVOLTAIKANLAGE MABERZELL 

Im Geltungsbereich ist die Errichtung einer Agri-Photovoltaikanlage geplant. Unter diesem Be-
griff werden Anlagen zusammengefasst, die eine primäre landwirtschaftliche Nutzung mit der 
Energieproduktion auf einer Fläche kombinieren. Die Anlage soll insgesamt eine Fläche von 
ca. 11 ha umfassen und wird derzeit ackerbaulich genutzt.  

Das Vorhaben verfolgt neben der Förderung erneuerbarer Energien, die Beibehaltung der 
landwirtschaftlichen Nutzung. Zum Zeitpunkt der Errichtung der Anlage soll eine Nutzungsän-
derung der Fläche, auf der bisher Bioackerbau betrieben wird, erfolgen, hin zu einer Dauer-
kulturfläche für den Anbau von schwarzen Johannisbeeren nach Naturlandstandards. Neben 
dem Stromertrag ist durch die Solarmodule der Schutz der Pflanzen vor Starkregen, Hagel, 
Hitze bzw. zu hoher Sonnenstrahlung gegeben. Die Errichtung der Anlage folgt der Spezifika-
tion DIN SPEC 91434. Diese Norm gilt als Richtlinie bezüglich der Anforderungen an die land-
wirtschaftliche Hauptnutzung auf Agri-PV-Flächen und wurde im Jahr 2021 durch das Fraun-
hofer Institut in Kooperation mit verschiedenen Partnern erarbeitet. Die Kombination der Nut-
zungen kann positive Synergieeffekte bewirken, indem Pflanzen und Böden vor extremen Wet-
tereinflüssen geschützt sind, Regenwasser über die Module gesammelt wird und die landwirt-
schaftliche Resilienz steigt (DIN MEDIA 2021). 

6.2 GRÜNPLANUNG 

Erhalt und Förderung der Ackerwildkräuter 

Um die Fläche, die mit Johannisbeerreihen und den Solaranlagen überstellt ist, verläuft ein 
begrünter Streifen, der als Wendebereich für die Erntemaschinen zur Verfügung stehen muss. 
An diesen schließt sich der 3,00 m breite Streifen an, der weiterhin orientiert an der bisherigen 
Bewirtschaftung der Fläche gepflegt wird, um dort den Bestand von Ackerwildkräutern zu si-
chern. An Engstellen, die aus anlagentechnischen Gründen entstehen, wird der Streifen der 
Ackerwildkräuter unterbrochen, um eine reibungslose Bewirtschaftung der Fläche sicherzu-
stellen. Auf den Streifen wird auch entlang der Gehölze im Norden verzichtet, da dort aktuell 
Grünland besteht und somit nicht von Samen der Ackerwildkräuter im Boden ausgegangen 
werden kann. Dort wird der Randstreifen als Saum entwickelt.  

Zusätzlich wird am Fuß jeder zehnten Solar-Trackerreihe ein ca. 1,50 m breiter Streifen als 
Ackerstreifen bewirtschaftet.  

Das langfristige Ziel dieser Ausgleichsmaßnahme ist der Erhalt einer Diasporenbank im Bo-
den, die nach Aufgabe der Nutzung die komplette Verbreitung der Ackerwildkräuter auf der 
gesamten Fläche und angrenzenden Flächen ermöglicht.  
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Erhalt und Aufwertung der vorhandenen Gehölzbestände, Entwicklung von  
Saumstreifen 

Alle Gehölzbestände, die sich am nördlichen Rand des Geltungsbereichs befinden, werden 
erhalten. Da von Eidechsenbeständen am Bahndamm auszugehen ist, werden an den südex-
ponierten Rändern der Gehölze, die an den Bahndamm grenzen, Reptilienhabitate angelegt. 
Zur weiteren Aufwertung dieser Standorte werden entlang Gehölzränder durch entsprechende 
Pflege Säume als Altgrasstreifen entwickelt. 

7 FLÄCHENNUTZUNGSPLANÄNDERUNG 

Der aktuell wirksame Flächennutzungsplan stellt die Teilflächen der Änderung als Flächen für 
Landwirtschaft dar. 

 
Abb. 7-1: Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Fulda (Stand 09.10.2014, ergänzt) 
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Abb. 7-2: Geänderter Flächennutzungsplan der Stadt Fulda (Stand Februar 2025) 

Durch die Änderung werden die Flächen, die für die Errichtung der Agri-PV-Anlage in An-
spruch genommen werden sollen, gem. § 5 (2) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 BauNVO als Sonder-
gebiet Solarenergienutzung mit dem Zusatz Agri-Photovoltaik (APV) dargestellt. 

 

06.10.2025 

Der Magistrat der Stadt Fulda  

gez. Dr. Heiko Wingenfeld   (Siegel) 
Oberbürgermeister 
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1 ANLASS UND ZIEL DER BAULEITPLANUNG 

Die RhönEnergie Erneuerbare GmbH plant auf Ackerflächen südlich von Maberzell die Errich-
tung einer Agri-Photovoltaikanlage (APV) von rund 11 ha Größe. Das Vorhabengebiet befindet 
sich in der Gemarkung Maberzell. 

Zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen erfolgt die parallele Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 11 "Agri-PV-Anlage am Schindgraben". Die Gel-
tungsbereichsfläche des Bebauungsplan umfasst 16,16 ha. Aus baulichen sowie anlagentech-
nischen Gründen bleiben die Randbereiche unbebaut Da Bebauungspläne gemäß § 8 (2) 
BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln sind, ist auch ein Verfahren zur Ände-
rung des aktuell wirksamen Flächennutzungsplans der Stadt Fulda notwendig. 

Gemäß § 2 Abs. 4 ist bei der Aufstellung von Bauleitplänen für die Belange des Umweltschut-
zes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen und gemäß § 
2a BauGB in Verbindung mit Anlage 1 in einem Umweltbericht darzulegen. Im Umweltbericht 
erfolgt die Bewertung der Eingriffe, die durch den parallelen Bebauungsplan vorbereitet wer-
den. 

 
Abb. 1-1: Verortung des Geltungsbereichs (HLBG 2024, ergänzt) 

Die 27. Änderung des Flächennutzungsplans umfasst eine Fläche von 16,16 ha mit folgenden 
Flurstücken in der Gemarkung Maberzell: 

- Flur 16, Flurstücke 6/6, 6/7, 6/9, 6/13, 10/2, 11/4, 107/6, 21/3 (teilweise) 
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2 DARSTELLUNG DER IN EINSCHLÄGIGEN FACHGESETZEN 
UND FACHPLÄNEN FESTGELEGTEN ZIELE DES UMWELT-
SCHUTZES 

2.1 FACHGESETZE 

Gemäß Baugesetzbuch (BauGB), § 1 (6) Nr. 7 sind die Belange des Umweltschutzes ein-
schließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen. Hierzu sind fol-
gende Belange aufgeführt: 

a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das 
Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt,  

b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bun-
desnaturschutzgesetzes, 

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die 
Bevölkerung insgesamt, 

d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, 
e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und 

Abwässern, 
f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von 

Energie, 
g) die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere 

des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts, 
h) die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechts-

verordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Im-
missionsgrenzwerte nicht überschritten werden, 

i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach 
den Buchstaben a bis d, 

j) unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die Auswirkun-
gen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach der FNP-Änderung zulässigen Vorhaben 
für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange nach den 
Buchstaben a bis d und i. 

In § 1a macht das BauGB darüber hinaus ergänzende Vorgaben zum Umweltschutz: 

- Sparsamer Umgang mit Grund und Boden, Umnutzung Land- und forstwirtschaftlicher 
Flächen nur in notwendigen und begründeten Fällen, Gebot der Priorisierung der In-
nenentwicklung und Nachverdichtung 

- Berücksichtigung notwendiger Kompensationsmaßnahmen bei der Planung, den Fest-
setzungen und der Abwägung 

- Berücksichtigung der Erfordernisse des Klimaschutzes 
- Die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bun-

desnaturschutzgesetzes. 

Insbesondere hinsichtlich der Naturgüter Tiere und Pflanzen, Biotop- und Artenschutz, geben 
das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und die entsprechenden Landesgesetze die 
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Ziele vor. Diese sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Ge-
sundheit des Menschen insbesondere: 

- die dauerhafte Sicherung 
o der biologischen Vielfalt, 
o der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der 

Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter so-
wie 

o der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswerts von Natur und 
Landschaft, 

- die Bewahrung weitgehend unzerschnittener Landschaftsräume vor weiterer Zer-
schneidung, 

- Erhaltung und Neuschaffung von Freiräumen im besiedelten und Siedlungsnahen Be-
reich. 

Immer wichtiger wird aktuell die Berücksichtigung des Klimaschutzes und der Klimaanpas-
sung. Das Ziel, Klimaschutz und Klimaanpassung zu fördern, ist demensprechend sowohl in 
den Aufgaben und Grundsätzen der Bauleitplanung im § 1 (5) BauGB als auch in den ergän-
zenden Vorschriften zum Umweltschutz des § 1a BauGB verankert. 

Aus dem EU-Recht sind die FFH-Richtlinie und die Vogelschutzrichtlinie zu beachten. Sie 
finden ihre Umsetzung und die Konkretisierung der Ziele in den Verordnungen zu den Aus-
weisungen der Natura 2000-Gebiete. Dort werden Schutzzweck und –ziele für die entspre-
chenden Gebiete und Arten genannt. 

Bezüglich des Schutzguts Mensch ist außerdem der Schutz vor Immissionen unterschiedlicher 
Art zu nennen. Diese sind im Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) mit entsprechen-
den Verordnungen geregelt. 

Das Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) nennt in § 1 als generelles Ziel für das 
Schutzgut Boden die nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bo-
dens durch: 

- Abwehr schädlicher Bodenveränderungen 
- Sanierung von Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachter Gewässerverunrei-

nigungen 
- Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden 
- weitestmögliche Vermeidung der Beeinträchtigung der natürlichen Funktionen des Bo-

dens sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte bei Einwirkun-
gen auf Böden.  

Auf den beschriebenen gesetzlichen Vorgaben basiert sowohl die Beschreibung und Bewer-
tung der Gegebenheiten eines Plangebiets vor der Planung als auch die Prognose der Ent-
wicklung des Gebietes bei Umsetzung der in der Planung vorgesehenen Maßnahmen. Der 
Umweltbericht beschreibt darüber hinaus Maßnahmen, die mögliche Beeinträchtigungen ver-
meiden, minimieren oder ausgleichen sollen. 
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Auf Grundlage des § 15 BNatSchG in Verbindung mit dem Hessischen Naturschutzgesetz 
(HeNatG) und der hessischen Kompensationsverordnung (KV 2018) werden die Ein-
griffe und die Ausgleichsmaßnahmen bilanziert. 

2.2 ÜBERGEORDNETE PLÄNE UND FACHPLANUNGEN 

2.2.1 Regionalplanung 

In Nordhessen wird die angestrebte räumliche Entwicklung durch den Regionalplan Nordhes-
sen und den Teilregionalplan Energie Nordhessen vorgegeben. Darin werden die Ziele und 
Grundsätze der Raumordnung festgelegt. 

Die Ziele der Raumordnung werden durch die Ausweisung von Vorranggebieten umgesetzt. 
Vorranggebiete sind solche, in denen "bestimmte raumbedeutsame Funktionen oder Nutzun-
gen vorgesehen sind und andere raumbedeutsame Nutzungen in diesem Gebiet ausschlie-
ßen, soweit diese mit den vorrangigen Funktionen oder Nutzungen nicht vereinbar sind" (§ 7 
Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 ROG). Sie sind einer Abwägung nicht zugänglich.  

Vorbehaltsgebiete entsprechen den Grundsätzen der Raumordnung und sind Gebiete, in 
denen bestimmte raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen bei der Abwägung mit kon-
kurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen besonderes Gewicht beizumessen ist (§ 7 Abs. 3 
Satz 2 Nr. 2 ROG). Sie sind einer Abwägung grundsätzlich zugänglich. 

Der Geltungsbereich liegt zum einen innerhalb eines Vorrang- sowie eines Vorbehaltsgebiet 
für Landwirtschaft, in einem Vorranggebiet Regionaler Grünzug sowie in einem Vorbehaltsge-
biet für besondere Klimafunktionen. 

Die landwirtschaftliche Nutzung im Geltungsbereich bleibt erhalten. Die Kombination aus Bee-
renanbau und Energiegewinnung führt sogar zu einer künftigen Flächennutzungseffizienz von 
170 % (HÖRNLE, BERWIND 2025). Darüber hinaus gilt der landwirtschaftliche Ertrag (Johannis-
beeren) als der deutlich überwiegende, im Vergleich zum Energieertrag der PV-Module. Zwar 
kommt es infolge der gleichzeitigen PV-Nutzung zu einem Verlust an landwirtschaftlicher Flä-
che, aufgrund der erhöhten Zeilenabstände für die Unterbringung der PV-Module. Doch dieser 
Verlust ist mit 13 % (etwa 14 Reihen) so gering, dass der wirtschaftliche Erfolg der landwirt-
schaftlichen Nutzung nicht gefährdet wird. Dass sich hinsichtlich der ausgewiesenen Vorrang- 
und Vorbehaltsgebiete keine Zielkonflikte ergeben, wird ausführlich in Abschnitt 4.2 der Be-
gründung beschrieben. 
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Abb. 2-1: Auszug Regionalplan Nordhessen, 2009 (RP KASSEL 2009, ergänzt) 

Folgende Ziele der Raumordnung sind am vorliegenden Standort zu berücksichtigen: 

Ziel 1 zu Vorranggebiet Landwirtschaft 

"In den in der Karte festgelegten 'Vorranggebieten für Landwirtschaft' hat die landwirtschaftli-
che Bodennutzung Vorrang vor anderen Raumansprüchen. In diesen Gebieten sind Nutzun-
gen und Maßnahmen nicht zulässig, die die landwirtschaftliche Bodennutzung einschließlich 
Tierhaltung ausschließen oder wesentlich erschweren." 

Im Geltungsbereich bleibt die landwirtschaftliche Nutzung weiterhin bestehen, sodass kein 
Zielverstoß vorliegt. Dies ist nachzuweisen anhand von Kriterien, die durch die DIN SPEC 
91434 vorgegeben werden. Sie dient dem Nachweis, dass die landwirtschaftliche Nutzung 
weiterhin im Vordergrund steht. Sie liefert Qualitätskriterien für Planung und Betrieb von Agri-
PV-Anlagen. Zwingend einzuhaltende Bedingung für die Anerkennung einer PV-Anlage als 
Agri-PV ist der Erhalt der landwirtschaftlichen Nutzung der Fläche als primäre Nutzung, und 
zwar sowohl hinsichtlich der Flächeninanspruchnahme als auch des Ertrages. Der Erhalt der 
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überwiegenden Flächennutzung sowie des Ertrags kann für die vorliegende Planung wie folgt 
dargestellt werden: 

Die Fläche soll dem Anbau von Beerenobst (schwarze Johannisbeeren) dienen. Auf die Fläche 
umgerechnet ergibt sich eine Reduzierung der landwirtschaftlichen Nutzung zugunsten zu-
sätzlicher Solarnutzung von etwa 4 %. Dieser Wert ergibt sich ausgehend von der Unterkon-
struktion der Solartracker, die über Profile im Erdboden verankert sind. Bezogen auf die Ge-
samtfläche der Anlage machen diese Verankerungen eine Fläche von 4.868 m² aus (ca. 4 %), 
auf denen keine landwirtschaftliche Nutzung möglich ist. 

Darüber hinaus kann der landwirtschaftliche Ertrag durch die positiven Wirkungen der Solar-
module (Teilverschattung, Witterungsschutz, Schutz vor Austrocknung) erhöht werden. Ein 
Zielverstoß gegen die Ausweisungen des Regionalplans liegt nicht vor, da auch bei Umset-
zung der Planung die landwirtschaftliche Nutzung der Fläche die primäre bleibt. 
 

Ziel 1 zu Vorranggebiet Regionaler Grünzug 

"In den in der Karte festgelegten regionalen Grünzügen sind die Freiräume in ihren ökologi-
schen, ökonomischen und sozialen Funktionen zu erhalten und zu verbessern. Vorhaben, die 
der Erholungsnutzung dienen, der Allgemeinheit zugänglich sind und die Funktion der regio-
nalen Grünzüge nicht beeinträchtigen, sind zulässig. Das gleiche gilt für land- und forstwirt-
schaftliche Gebäude." 

Dieses Ziel wird aus ökologischer Perspektive erfüllt, indem die schützenswerten, für Hes-
sen besonderen Ackerwildkräuter aktiv gefördert werden. Die Diasporenbank im Boden soll 
damit langfristig gesichert werden. Außerdem findet der Beerenanbau nach Naturland-Krite-
rien statt, welche u.a. den schonenden Einsatz von natürlichen Düngemitteln, ökologische 
Pflanzenpflege und das Herstellen des Gleichgewichts von Schädlingen und Nützlingen um-
fassen. Hinzukommt, dass Johannisbeeren zu den Beerensorten gehören, die kaum zusätz-
lich bewässert werden müssen. Der anfallende Niederschlag kann aufgrund der Neigung der 
Module gezielt in die Johannisbeerzeilen geleitet werden, sodass keine Bewässerungsanlage 
benötigt wird. Diese Hintergründe tragen in der Summe zum Schutz des Boden- und Wasser-
haushalts bei. 

Aus ökonomischer Perspektive dient die Agri-PV-Anlage als Beispiel für die Förderung der 
regionalen Wertschöpfung, da Anbau, Verarbeitung, Vertrieb und die Vermarktung des Pro-
dukts in einem engen örtlichen Radius stattfinden und damit innerhalb der Region der Stadt 
und des Landkreises Fulda wirken. 

Die soziale Perspektive wird einerseits von der Anbaugemeinschaft Rhön-Vogelsberg getra-
gen, deren Fortbestehen auch durch das Vorhaben gesichert wird. Andererseits wird die Er-
holungsnutzung der Fläche durch die Agri-PV-Anlage nicht beeinträchtigt, da bestehende 
Wege erhalten bleiben und durch zusätzliche Eingrünungen aufgewertet werden können.  

Hinzukommt, dass die nördlich gelegene Bahnstrecke und das östlich geplante Gewerbege-
biet eine erhebliche Vorbelastung darstellen und damit die planerischen Eingriffe nicht in ei-
nem für die Erholungsnutzung besonders geeigneten Gebiet stattfinden. 
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Die Erholungsfunktion der Fläche wird als gering eingestuft, da es sich um eine große un-
gegliederte Ackerfläche handelt, durch die keine wichtigen Wegeverbindungen verlaufen. 
Blickbeziehungen zu wichtigen Wanderwegen, die durch die geplanten Module gestört werden 
könnten, sind wie unter Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. beschrieben, 
nur geringfügig betroffen. 

Von Seiten der Regionalplanung des Regierungspräsidiums Kassel wurde im Rahmen der 
Stellungnahme gem. § 4 (2) BauGB der Punkt Gliederung von Siedlung und Landschaft be-
sonders hervorgehoben. Es wurde die Einschätzung vertreten, dass die geplante Anlage als 
technisches Bauwerk in Erscheinung treten und die Fläche in Zukunft nicht mehr als grün und 
unbebaut wahrgenommen werden wird. Daraus ergäbe sich der Verlust des Freiraums, der 
einen deutlichen Abstand der Siedlungsränder von Haimbach und Maberzell zueinander ge-
währleisten soll. Der Planung wird daher ein Zielkonflikt unterstellt. Warum diese Einschätzung 
durch die Planungsträger nicht geteilt wird, wird ausführlich in Abschnitt 4.2 der Begründung 
zur Flächennutzungsplanänderung beschrieben. 

Dennoch wird - um Rechtssicherheit zu erreichen – der Forderung der Regionalplanung ge-
folgt und von der im LEP (Z 4.3.2) vorgegebenen Möglichkeit des Flächentauschs Gebrauch 
gemacht. Es wurden in Abstimmung mit der Regionalplanung "Ersatzflächen" für das Vorrang-
gebiet Regionaler Grünzug am westlichen und nördlichen  Ortsrand von Haimbach sowie zwi-
schen dem südwestlichen Rand von Maberzell und der Bahntrasse bestimmt, die zukünftig 
anstelle der Geltungsbereichsflächen dem Regionalen Grünzug zugeordnet werden. Diese 
sind bereits Bestandteil der übergeordneten Planung "Landschaftspark Schulzenberg" und so-
mit inhaltlich gefüllt. 
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Abb. 2-2: Auszug aus dem Vorentwurfsplan Landschaftspark Schulzenberg (LAND+PLAN 2016) 

mit Markierung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans und Darstellung der Flächen 
mit freiräumlicher und erholungssuchender Vorprägung, die als Tauschflächen infrage 
kommen 

Folgende Grundsätze der Raumordnung sind am vorliegenden Standort zu berücksich-
tigen: 

Grundsatz 1 zu Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen: "Die in der Karte des Regio-
nalplans festgelegten Gebiete für besondere Klimafunktionen dienen der nachhaltigen Siche-
rung besonderer regionaler Klimafunktionen. Veränderungen, die zu einer erheblichen Beein-
trächtigung der besonderen klimatischen Funktion führen, sollen vermieden werden." 

Da die Solartracker aufgeständert werden und zudem eine Teilverschattung d.h. folglich auch 
Abkühlung mit sich bringen, ist keine Flächenerwärmung zu erwarten. Die Behinderung von 
Luftströmen kann sich allenfalls durch die Beerensträucher ergeben, die allerdings als land-
wirtschaftliche Nutzung ohnehin zulässig wären. 

Grundsatz 2: "Innerhalb der Gebiete für besondere Klimafunktionen können Flächen nur dann 
für Bebauung, Verkehrstrassen, Waldzuwachs oder andere klimabeeinflussende Vorhaben in 
Anspruch genommen werden, wenn in geeigneter fachlich-methodischer Weise - z.B. im Rah-
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men der Landschaftsplanung - nachgewiesen ist, dass keine nachteiligen erheblichen klimati-
schen Auswirkungen entstehen. Landwirtschaftliche Bauvorhaben sind von diesem Nachweis 
im Regelfall ausgenommen." 

Wie oben ausgeführt, sind erhebliche nachteilige klimatische Auswirkungen durch die Planung 
nicht zu erwarten. Zudem handelt es sich um ein landwirtschaftlich-orientiertes Vorhaben. 

2.2.2 Flächennutzungsplan 

Im Flächennutzungsplan der Stadt Fulda ist der Änderungsbereich aktuell als Fläche für die 
Landwirtschaft dargestellt. Des Weiteren wird ein Teil des Geltungsbereichs im Süden als Kli-
mafunktionsfläche dargestellt. Zudem befindet sich eine Altablagerung innerhalb des Gel-
tungsbereichs. Da die beabsichtigte überlagernde Nutzung nicht in den den Darstellungen des 
Flächennutzungsplans enthalten ist, ist eine Anpassung dessen erforderlich. Diese erfolgt im 
Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB.  
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Abb. 2-3: Ausschnitt aus dem digitalisierten derzeit wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt 

Fulda (Stand 09.10.2014, ergänzt) 

2.2.3 Landschaftsplan 

Der Landschaftsplan der Stadt Fulda aus dem Jahr 2002 stellt den Zustand von Natur und 
Landschaft dar und bewertet diesen anhand fachlich begründeter Kriterien. Aus den vorliegen-
den Daten werden für die einzelnen Naturräume Leitbilder und Entwicklungsziele aufgestellt, 
von denen Maßnahmen abgeleitet werden, welche für das Erreichen des Leitbildzustandes 
notwendig sind. Der Landschaftsplan der Stadt Fulda ist in verschiedene Themenbereiche un-
terteilt. Die Karten des Landschaftsplans stellen folgende Informationen bereit:  
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Schutzgebietskonzeption 

Nach der Karte 23 "Schutzgebietskonzeption" handelt es sich bei dem Geltungsbereich um 
eine "Vorrangfläche für den Biotopverbund – Offenland". Zudem besteht der Vorschlag eines 
Landschaftsschutzgebietes (LSG), in welchem der Geltungsbereich liegen würde. Das LSG 
wurde zum derzeitigen Stand nicht ausgewiesen.  

Entwicklungskonzeption 

 
Abb. 2-5: Auszug aus dem Landschaftsplan der Stadt Fulda (Stand 2002, Karte 24a: Landschafts-

pflegerische Entwicklungskonzeption – Maßnahmen, ergänzt) 

Nach der Karte 24a "Landschaftspflegerische Entwicklungskonzeption – Maßnahmen" handelt 
es sich bei dem Geltungsbereich überwiegend um "Acker, Gartenbau, Gärten im Außenbe-
reich, Ausgrabungen". Im Süden ist dieser als "Fläche mit besonderer Bedeutung für das Klima 
außerhalb des Biotopverbundes" beschrieben. Dort sollen Kaltluftentstehungsflächen offenge-
halten und Kaltluftabflussbarrieren vermieden werden. Im Norden gibt es "Wald, Gebüsche, 

Abb. 2-4: Auszug aus dem Landschaftsplan der Stadt Fulda (Stand 2002, Karte 23: Schutzge-
bietskonzeption, ergänzt) 
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Hecken" sowie "Röhricht, Hochstaudenflur, Seggenried". Außerdem ist die Fläche des Gel-
tungsbereichs Teil eines Vorschlages zum Landschaftsschutzgebiet gem. § 13 HeNatG alter 
Fassung (2006 – 2010), das jedoch bislang nicht umgesetzt wurde. 

Als mögliche Maßnahmen wurden die Anlage /Komplettierung von Baumreihen/ Alleen (Nr. 
12) entlang des querenden Weges und am östlichen Randbereich des Geltungsbereichs sowie 
die Anlage von Hecken (Nr. 13) im westlichen Randbereich vorgesehen.  

2.3 SCHUTZGEBIETE UND GESETZLICH GESCHÜTZTE BIOTOPE GEM. § 30 
BNATSCHG UND § 25 HENATG  

Im Änderungsbereichsbereich sind keine Schutzgebiete vorhanden. Der Änderungsbereich 
liegt zudem weder in einem Heilquellenschutzgebiet noch in einem Trinkwasserschutzgebiet 
(HLNUG 2024a, b). Die nächstgelegenen Schutzgebiete befinden sich nordöstlich von Maber-
zell entlang der Fulda in rund 800 – 1.000 m Entfernung (NSG Horaser Wiesen, FFH-Gebiet 
Obere und Mittlere Fuldaaue, LSG Auenverbund Fulda, LSG Fluss- und Bachläufe von Fulda, 
Ulster, Haune, Bieber etc.). 

Gesetzlich geschützte Biotope sind innerhalb des Änderungsbereichs weder im Natureg-Vie-
wer verortet noch wurden geschützte Biotope im Rahmen der Nutzungstypenkartierung fest-
gestellt. 

Abb. 2-6: Gesetzlich geschützte Biotope entsprechend Natureg-Viewer (HLNUG 2022A) 
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Im Nordwesten des Änderungsbereichs sind im Natureg-Viewer eine "Baumhecke mit Feldge-
hölz am Schulzenberg südwestlich Maberzell" sowie eine "Baumhecke an der Bahnlinie süd-
westlich Maberzell" verortet. 

3 BESCHREIBUNG DER UMWELT UND IHRER BESTAND-
TEILE IM EINWIRKUNGSBEREICH DER BAULEITPLANUNG 

3.1 NUTZUNGS- UND BIOTOPTYPEN 

3.1.1 Inhalte des Landschaftsplans 

Der Landschaftsplan stellt in Karte 6 "Biotop- und Nutzungstypen" die Nutzungstypen zum 
Zeitpunkt der Erstellung des Plans dar. Aufgrund eigener Erhebungen werden die Inhalte die-
ses Kapitels des Plans hier nicht abgebildet, da diese stark veraltet sind.  
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3.1.2 Eigene Erhebungen 

3.1.2.1 Methodik 

Für die Erfassung der Biotop- und Nutzungstypen wurde der Untersuchungsraum am 16. Juli 
2024 begangen und flächendeckend kartiert. Der untersuchte Bereich umfasst den Geltungs-
bereich sowie dessen nähere Umgebung (20 m Pufferzone) auf einer Fläche von rund 20 ha. 
Im Vorfeld wurde für den Geltungsbereich eine Vorrecherche bezüglich der Biotop-, Art- und 
Schutzgüterausstattung sowie des geologischen Untergrundes durchgeführt. Dazu wurden 
Karten und Angaben zu Vorkartierungen mittels Natureg-Viewer, Geologie-Viewer, Wasser-
rahmenrichtlinien-Viewer und Agrar-Viewer ausgewertet und geprüft. Bei der Begehung wur-
den unterschiedliche Standard-Nutzungstypen im Gebiet differenziert. Die Zuordnung basiert 
auf der Biotoptypenliste der Anlage 3 der Hessischen Kompensationsverordnung (KV 2018) 
und erfolgte im Gelände anhand der vorkommenden Arten und Artenzusammensetzung, der 
Struktur sowie der Nutzung und Nutzungsintensität einer Fläche. Für die Definition sowie die 
Anforderungen zur Einordnung von Objekten als geschützte Biotope nach § 30 (2) BNatSchG 
oder nach § 25 (1) HeNatG sowie als Lebensraumtypen (LRT) nach FFH-Richtlinie (vgl. EU-
ROPÄISCHE KOMMISSION 1992) wurde die Kartieranleitung der Hessischen Lebensraum und 
Biotopkartierung (FRAHM-JAUDES et. al 2022) als Orientierungshilfe herangezogen. Als Grund-
lage für die Dokumentation im Gelände dienten Orthofotos im Maßstab 1:2.000. Während der 
Kartierung wurde zudem auf das Vorkommen geschützter und gefährdeter Pflanzenarten ge-
achtet. 

Abb. 3-1: Darstellung des Änderungsbereichs im Maßstab 1: 5.000 (HLBG 2022) 
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3.1.2.2 Ergebnisse 

Der Großteil des Untersuchungsgebietes wird landwirtschaftlich als Acker genutzt. Teilflächen 
im Norden werden durch Pferde beweidet. Entlang der nördlichen Grenze befinden sich un-
terschiedlich ausgeprägte Gehölzstrukturen.  

01.000 Wald 

Im Norden befinden sich zwei Gehölzbestände mit Waldcharakter. Sie bestehen überwiegend 
aus Stieleiche (Quercus robur) mit vereinzeltem Auftreten der Hainbuchen (Carpinus betulus). 
Die Bestände sind noch jung und zählen mit einem durchschnittlichen Brusthöhenmesser von 
15 cm zum geringen Baumholz.  

02.000 Gebüsche, Hecken, Gehölzsäume 

Im Untersuchungsgebiet treten Gebüsche frischer Standorte (02.200) als Randstrukturen an 
Feldgehölzen auf. Die Gebüsche setzen sich überwiegend aus Sträuchern wie Hunds-Rose 
(Rosa canina), Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna), Gewöhnliche Schlehe (Prunus 
spinosa) und Blutroter Hartriegel (Cornus sanguinea) zusammen. Vereinzelt sind junge 
Exemplare der Stieleiche (Quercus robur) oder der Vogelkirsche (Prunus avium) im Bestand 
mit enthalten. 

03.000 Erwerbsgartenbau, Sonderkulturen, Streuobst 

Im Süden befindet sich auf einem Flurstück im Puffersaum eine Anlage mit Beerensträuchern 
auf Grünlandeinsaat (03.222).  

04.000 Einzelbäume und Baumgruppen, Feldgehölze 

Entlang der Bahngleise im Norden, des asphaltierten Feldwegs im Westen und der dazwi-
schenliegenden Geländekante sind schmale Baumhecken und Feldgehölze (04.600) ausge-
bildet. Die Bestände sind durch Baumarten wie Vogelkirsche (Prunus avium), Bergahorn (Acer 
pseudoplatanus), Waldkiefer (Pinus sylvestris), Stieleiche (Quercus robur), Gemeine Esche 
(Fraxinus excelsior) geprägt. Sträucher sind im Unterstand beigemischt.  

06.000 Grünland 

Als Grünland genutzte Flächen sind im Norden des Untersuchungsgebietes anzutreffen. Ein 
Großteil der Wiesen wird durch Pferde beweidet. Dabei wurde zwischen arten- und blütenrei-
cheren extensiven Weiden (06.210) mit Vorkommen von Gewöhnlichem Hornklee (Lotos cor-
niculatus), einem Magerkeitszeiger, und artenärmeren, durch Gräser dominierte Intensivwei-
den (06.220) unterschieden. Eine Teilfläche mit vermehrtem Aufkommen von ruderalen Arten 
wie Großer Brennnessel (Urtica dioica), Acker-Kratzdistel (Cirsium arvense) und Land-Reit-
gras (Calamagrostis epigejos) ist als ruderale Wiese (06.380) zu beschreiben. Zwei gemähte 
Wiesen sind als Frischwiesen mäßiger Nutzungsintensität mit mäßiger Artenausstattung im 
Gebiet vorhanden. Die Wiesen sind durch Gewöhnlichen Glatthafer (Arrhenatherum elatius) 
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und Weißes Labkraut (Galium album) charakterisiert und damit der Gesellschaft der Glattha-
ferwiesen (Arrhenatheretum elatioris) zuzuordnen. Im Süden sind randlich der Beerensträu-
cheranlage zwei eingesäte Grünlandbereiche mit einer Weidelgras-Klee-Mischung vorhanden.  

09.000 Ruderalfluren und krautige Säume 

In Teilen sind parallel zu Wegen und Straßen krautige Säume ausgebildet. Im Süden ragt ein 
Teil des Straßenrandes (09.160) der L3418 ins Untersuchungsgebiet hinein. Die Straße ver-
läuft östlich außerhalb von Maberzell in Richtung Haimbach. Im Westen schließt sich in Ver-
längerung eines Gebüsches ein durch Große Brennnessel (Urtica dioica) dominierter nitrophi-
ler Saum (09.123) an. Im Norden befinden sich parallel eines Weges regelmäßig gemähte 
artenarme krautige Säume (09.151). Im Bereich der Eichenwaldbestände im Norden des Un-
tersuchungsgebietes wurde ein Saum mit reicherer Artenzusammensetzung vorgefunden.  

10.000 Vegetationsarme und kahle Flächen 

Nutzungstypen dieser Kategorie kommen im Geltungsbereich in Form von befestigten oder 
unbefestigten Wegen vor. Die meisten Wege sind als bewachsenen Schotterwege (10.670) 
oder unbefestigte und bewachsene Feld- und Waldwege angelegt. Im Norden wird das Unter-
suchungsgebiet von der Gleisanlage (10.530) der Bahnstrecke Gießen-Fulda begrenzt. Im 
westlichen Randbereich verläuft ein asphaltierter Feldweg (10.510) in Richtung Haimbach. Im 
Osten befindet sich ein Sendeturm, dessen Bereich als Dachfläche 10.710 bewertet wurde.  

11.000 Äcker und Gärten 

Zentraler Gegenstand des Geltungsbereiches sind zwei extensiv genutzte Äcker, die ökolo-
gisch bewirtschaftet werden. An der Bodenoberfläche treten Kalkscherben zutage. Neben der 
Einsaat weisen die Äcker einen reichen Bestand an Ackerbeikräutern auf (vgl. Abb. 3.2). Da-
runter befinden sich auch einige Arten, die in Hessen als gefährdet, stark gefährdet und vom 
Aussterben bedroht eingestuft werden (BVNH 2019). Eine Übersicht der während der Kartie-
rung vorgefundenen gefährdeten Arten gibt die Tab. 3-1. Daneben sind regelmäßig Acker-
Fuchsschwanz (Alopecurus myosuroides), Acker-Frauenmantel (Aphanes arvensis), Korn-
blume (Centaurea cyanus), Acker-Kratzdistel (Cirsium arvense), Acker-Winde (Convolvulus 
arvensis), Acker-Schachtelhalm (Equisetum arvense), Sonnenwend-Wolfsmilch (Euphorbia 
helioscopa), Acker-Flügelknöterich (Fallopia convolvulus), Schlitzblättriger Storchschnabel 
(Geranium dissectum), Echte Kamille (Matricaria chamomilla), Acker-Vergißmeinicht (Myoso-
tis arvensis), Klatsch-Mohn (Papaver rhoeas), Vogel-Knöterich (Polypodium aviculare), Sardi-
scher Hahnenfuß (Ranunculus sardous), Kohl-Gänsedistel (Sonchus oleraceus), Vogelmiere 
(Stellaria media), Geruchlose Kamille (Tripleurospermum inodorum), Acker-Ehrenpreis (Vero-
nica arvense), Persischer Ehrenpreis (Veronica persica), Vogel-Wicke (Vicia cracca), Viersa-
mige Wicke (Vicia tetrasperma) und Acker-Stiefmütterchen (Viola arvensis) anzutreffen. Dar-
über hinaus wurden einige Exemplare der Pannonische Wicke (Vicia pannonica) gefunden, 
deren Vorkommen in Deutschland als nicht heimisch, in Hessen jedoch mittlerweile als etab-
liert gilt (BVNH 2019). Das Vorkommen der besonders wertvollen Ackerwildkräuter kon-
zentriert sich in den weniger stark genutzten und lückiger angesäten Randbereichen der 
Ackerflächen. Da diese nicht eindeutig abgrenzbar sind, wird eine Einstufung in die Biotopty-
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pen Acker, extensiv genutzt mit artenreicher Wildkrautflora (11.192) und Acker bei Bio-/ Öko-
landbau (11.195) zu je 50 % vorgenommen. Im südwestlichen Randbereich befindet sich ein 
intensiv genutzter Acker (11.191), mit deutlich geringerer Artenausstattung und ohne Vorkom-
men von gefährdeten Ackerwildkräutern. 

 
Abb. 3-2: Blütenreiche Ackerwildkrautflora auf einem extensiv genutzten Acker im Unter- 

suchungsgebiet 

Besondere und bemerkenswerte Arten 

Auf den extensiv genutzten Ackerflächen wurden die in Tab. 3-1 aufgeführten seltenen Pflan-
zenarten erfasst:  

Tab. 3-1: Schutzstatus vorkommender Arten (BVNH 2019) 

Name Lateinischer Name RL Hessen 2019 RL Hessen NO 
Blauer Gauchheil Anagallis foemina 3 3 
Acker-Steinsame Buglossoides arvensis 3 3 
Kleine Wolfsmilch Euphorbia exigua V   
Acker-Hahnenfuß Ranunculus arvensis 2 2 
Sardischer Hahnenfuß Ranunculus sardous   3 
Gewöhnlicher Nadelkerbel Scandix pecten-veneris 1 1 

 
Rote Liste: 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste; E = etablierte 
Sippe, T = Sippe mit Etablierungstendenz 
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Abb. 3-3: Detailansicht der bodennahen Ackervegetation mit Gewöhnlicher Nadelkerbel (Scandix 

pecten veneris) 

Bewertung 

Die Bewertung des Schutzgutes Pflanzen und Biotope erfolgt vereinfacht nach dem Punkt-
wertverfahren der Hessischen Kompensationsverordnung (KV) (2018), worin die Bedeutung 
der Standard-Nutzungstypen in Bezug auf die Leistungsfähigkeit im Naturhaushalt in Punkten 
ausgedrückt wird. Die in der KV angegebenen Punktwerte sind Durchschnittswerte, die je nach 
Ausprägung des Nutzungstyps vor dem Hintergrund der Kriterien Arten- und Strukturausstat-
tung sowie Naturnähe gem. Anlage 1 der hessischen Kompensationsverordnung angepasst 
werden können.  

Darauf aufbauend erfolgt eine weitere Einordnung der Standard-Nutzungstypen über eine 5-
stufige Bewertungsskala, um der Vielschichtigkeit des Naturguts Rechnung zu tragen. 

Unter Berücksichtigung der jeweiligen Wertpunkte pro m² aus der Kompensationsverordnung 
wird die folgende Einstufung zu Grunde gelegt:  

•  0-10 WP  keine Bedeutung  
•  11-20 WP  geringe Bedeutung  
•  21-36 WP mittlere Bedeutung  
•  37-56 WP  hohe Bedeutung  
•  > 56 WP  sehr hohe Bedeutung 
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Eine Übersicht der im Gebiet vorkommenden Standard-Nutzungstypen mit ihrer Flächengröße 
und naturschutzfachlichen Bedeutung gibt Tab. 3-2. 

Tab. 3-2: Im Untersuchungsgebiet vorkommende Standard-Nutzungstypen und ihre natur-
schutzfachliche Wertigkeit nach Anlage 3 der Kompensationsverordnung (KV 2018). 

KV-Code Nutzungstyp / Biotoptyp FFH-
LRT 

§30-Biotop Fläche 
[ha] 

WP je 
m² 

Bedeu-
tung 

01.000 Wald      
01.135 (B) Sonstiger Eichenwald - - 0,63 46 Hoch 
02.000 Gebüsche, Hecken, Gehölz-

säume 
     

02.200 (B) Gebüsche, Hecken, Säume 
heimischer Arten auf frischen 
Standorten 

- - 0,17 44 Hoch 

03.000 Erwerbsgartenbau, Sonder-
kulturen, Streuobst 

     

03.222 Obstplantagen und Weinbau 
außerhalb von Steillagen mit 
Untersaat 

- - 0,35 25 Mittel 

04.000 Einzelbäume und Baum-
gruppen, Feldgehölze 

     

04.600 B Feldgehölz (Baumhecke), 
großflächig 

- - 1,43 50 Hoch 

06.000 Grünland      
06.210 (B) Extensiv genutzte Weiden - - 0,36 39 Hoch 
06.220 Intensiv genutzte Weiden - - 0,76 21 Mittel 
06.340 (B) Frischwiesen mäßiger Nut-

zungsintensität 
- - 0,37 35 Mittel 

06.350 Intensiv genutzte Wirtschafts-
wiesen und Mähweiden, inkl. 
Neuanlage 

- - 0,06 21 Mittel 

06.380 Wiesenbachen und ruderale 
Wiesen 

- - 0,16 39 Hoch 

09.000 Ruderalfluren und krautige 
Säume 

     

09.121 Artenreiche Saumvegetation 
frischer Standorte 

- - 0,03 50 Hoch 

09.123 B Artenarme oder nitrophyti-
sche Ruderalvegetation 

- - 0,03 25 Mittel 

09.151 Artenarme Feld-, Weg- und 
Wiesensäume frischer Stand-
orte, linear 

- - 0,01 29 Mittel 

09.160 Straßenränder - - 51 m² 13 Gering 
10.000 Vegetationsarme und kahle 

Flächen 
     

10.510 Sehr stark oder völlig versie-
gelte Flächen (Ortbeton, As-
phalt), Müll-Deponie in be-
trieb oder nicht abgedeckt, 
unbegrünte Keller, Funda-
mente etc. 

- - 0,06 3 Keine 
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KV-Code Nutzungstyp / Biotoptyp FFH-
LRT 

§30-Biotop Fläche 
[ha] 

WP je 
m² 

Bedeu-
tung 

10.530 Schotter-, Kies- u. Sandflä-
chen, -wege, -plätze oder an-
dere wasserdurchlässige Flä-
chenbefestigungen sowie 
versiegelte Flächen, deren 
Wasserabfluss gezielt versi-
ckert wird.  

- - 0,22 6 Keine 

10.610 (B) Bewachsene unbefestigte 
Feldwege 

- - 0,13 25 Mittel 

10.620 (B) Bewachsene unbefestigte 
Waldwege 

- - 0,11 25 Mittel  

10.670 (B) Bewachsene Schotterwege - - 0,50 17 Gering 
10.710 Dachflächen nicht begrünt - - 65 m² 3 Keine 
11.000 Äcker und Gärten      
11.191 Acker intensiv genutzt - - 0,59 16 Gering 
11.192 (B) Acker, extensiv genutzt mit 

artenreicher Wildkrautflora 
- - 14,08 39 Hoch 

11.195 Acker bei Bio-/ Ökolandbau   7,04 21 Mittel 

Im Untersuchungsgebiet sind Nutzungstypen zwischen keiner, geringer, mittlerer und hoher 
naturschutzfachlicher Bedeutung nachgewiesen worden. 

Nutzungstypen mit einer hohen naturschutzfachlichen Bedeutung sind am häufigsten im Un-
tersuchungsgebiet verbreitet. Dazu zählen die jungen Eichenwaldbestände im Norden 
(01.135), die Gebüsche (02.200) und Feldgehölze (04.600), die extensiven Weiden (06.210), 
die ruderale Wiese (06.380), der artenreiche Saum (09.121) sowie die extensiv genutzten 
Äcker mit dem Vorkommen gefährdeter Ackerwildkräuter (11.192). Insgesamt nehmen Nut-
zungstypen mit einem hohen naturschutzfachlichen Wert eine Fläche von ca. 16,8 ha ein, was 
einem Anteil von rund 84 % des Untersuchungsgebietes entspricht.  

Eine mittlere Bedeutung werden der Anlage aus Beerensträuchern (03.222), den intensiv ge-
nutzten Grünländern (06.220, 06.350), den Frischwiesen mäßiger Nutzungsintensität 
(06.340), sowie dem Brennnesselsaum (09.123), den artenarmen Wegesäumen (09.151) und 
den unbefestigten Feld- und Waldwegen (10.610, 10.620) sowie den Äckern bei Bio-/ Öko-
landbau (11.195) zugeschrieben. Zusammengerechnet nehmen Bereiche einer mittleren na-
turschutzfachlichen Wertigkeit eine Fläche von ca. 1,8 ha ein. Das ist ein Anteil von ca. 9 % 
an der Gesamtfläche des Untersuchungsgebietes. 

Von geringer naturschutzfachlicher Bedeutung sind der Straßengraben (09.160) im Süden, 
der intensiv genutzte Acker (11.191) im westlichen Randbereich sowie die bewachsenen 
Schotterwege (10.670) im Gebiet. Gering bewertete Nutzungstypen sind auf rund 1,1 ha vor-
handen, was ca. 5,5 % der Gesamtfläche ausmacht.  

Keine Bedeutung für die Wertigkeit des Untersuchungsgebietes haben der asphaltierte Feld-
weg (10.510), der überbaute Bereich des Sendemasts (10.710) und die Gleisanlagen (10.530), 
die zusammengenommen auf ca. 0,3 ha vorkommen, was ca. 1,4 % Anteil an der Gesamtflä-
che entspricht.  
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3.2 FAUNA 

Die Erhebungen der Fauna erfolgten durch eine Habitatpotenzialanalyse sowie eine Brutvo-
gelkartierung im Frühjahr/ Sommer 2024 (BÖF – NATURKULTUR 2024).  

Die Ergebnisse der genannten Gutachten sind in den Umweltbericht eingeflossen. 

Avifauna 

Innerhalb des Untersuchungsgebietes und dessen Randbereichen wurden insgesamt 18 Brut-
vogelarten erfasst.  

Von den erfassten Brutvogelarten ist eine Art "stark gefährdet" (Rebhuhn), zwei Arten sind 
"gefährdet" (Bluthänfling, Feldlerche) und eine Art steht auf der Vorwarnliste (Goldammer).  

Bluthänfling, Feldlerche und Rebhuhn weisen einen "schlechten" Erhaltungszustand, Elster, 
Fitis, Goldammer und Heckenbraunelle einen "ungünstigen" Erhaltungszustand auf.  

Das Rebhuhn weist seinen Reviermittelpunkt außerhalb des Untersuchungsgebietes auf.  

Als Nahrungsgast wurde die Waldohreule dokumentiert.  

Bluthänfling: Der Bluthänfling wurde mit einem Brutpaar in der Gehölzstruktur im Norden er-
fasst. Die Gehölzstruktur wird durch die Planung nicht berührt.  

Feldlerche: Innerhalb des Untersuchungsgebietes wurden sieben Reviere nachgewiesen. Der 
Brutbestand auf den untersuchten Flächen ist als durchschnittlich einzustufen und weist eine 
lokale Bedeutung auf.  

Rebhuhn: Das Rebhuhn wurde im Südwesten außerhalb des Geltungsbereichs kartiert. Die 
Art gehört zu den stark gefährdeten Feldvogelarten in Hessen. 

Elster: Die Elster wurde mit zwei Brutpaaren am nördlichen Rand des Untersuchungsgebietes 
erfasst. Der Nachweis erfolgt im Bereich der Gehölze, die erhalten bleiben.  

Fitis: Der Fitis wurde mit einem Brutpaar jedoch außerhalb des Geltungsbereichs erfasst. Das 
Revier geht durch den B-Plan nicht verloren.  

Goldammer: Die Goldammer wurde mit sechs Brutpaaren in den Gehölzstrukturen im Norden 
erfasst. Das Vorkommen weist maximal eine lokale Bedeutung auf. In die Gehölze wird zudem 
nicht eingegriffen.  

Heckenbraunelle: Die Heckenbraunelle wurde mit vier Brutpaaren kartiert. Die Gehölze, in de-
nen Nachweis erbracht wurden, bleiben erhalten.    

Für die nachfolgenden Arten erfolgte eine nur eine Habitatpotenzialanalyse.  
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Reptilien 

Die Geländeexposition ist nicht ideal für Reptilien, es sind jedoch diverses und strukturreiches 
Strauch- und Weideland sowie reichlich Sonnenplätze, Sandaufschüttungen und Versteck-
möglichkeiten vorhanden.  

Für die Zauneidechse weist die Fläche ein hohes Habitatpotenzial auf. Die Bahnstrecke kann 
als Vernetzungselement dienen. Aufgrund der starken Beschattung stellt sie kein geeignetes 
Habitat dar. Nachweise der Art sind entsprechend Natureg-Viewer in <1,5 km Entfernung be-
kannt.  

Im östlich der Landstraße angrenzenden Geltungsbereichs des B-Plans Nr. 195 "Erweiterung 
Gewerbepark Münsterfeld" wurden im Zuge von Erhebungen im Jahr 2021 15 Zauneidechsen 
(12 Jungtiere, 2 Subadulte und ein adultes Weibchen) nachgewiesen (STADT FULDA 2023).  

Fledermäuse 

Die Gehölzstrukturen im Untersuchungsgebiet bieten aufgrund des mittleren Alters und des 
hohen Anteils an Straucharten nur ein geringes Quartierpotenzial für Fledermäuse. Einzel- und 
Zwischenquartiere sind grundsätzlich möglich, auch eine Wochenstube ist nicht vollständig 
auszuschließen, jedoch eher unwahrscheinlich. Generell bieten die Gehölzstrukturen, insbe-
sondere entlang der extensiv genutzten Offenlandflächen mit höherem Insektenvorkommen, 
wichtige Leitstrukturen für die Jagd.  

In einer Senke in der südlichsten Baumgruppe liegt ein kleines Häuschen, das ein durch-
schnittliches Quartierpotenzial für Fledermäuse (insbesondere für die Zwergfledermaus, Pi-
pistrellus pipistrellus) bietet.  

Haselmäuse 

Die verschiedenen Gehölzarten bieten ein geeignetes Nahrungsangebot für die Haselmaus. 
Die teils steil abfallende Böschung Richtung Bahnlinie im Norden des Geltungsbereichs setzt 
sich u.a. aus Eiche, Hainbuche, Vogelkirsche, Spitzahorn, Kiefer sowie Weißdorn, Hartriegel 
und Mehlbeere zusammen. Insgesamt weisen die Gehölzstrukturen im Geltungsbereich ein 
hohes Potenzial als Lebensraum für die Art auf.  

Das Bahn- und Straßenbegleitgrün stellt darüber hinaus eine sehr gute Vernetzung zum Um-
feld dar. Im Natureg-Viewer liegen keine Nachweise der Art im erweiterten Umfeld vor. Eine 
Besiedlung der im Geltungsbereich liegenden Gehölzflächen kann z.B. durch abwandernde 
Haselmäuse aus dem Waldareal am Schulzenberg westlich des Geltungsbereichs erfolgt sein 
oder erfolgen. Ein Vorkommen der Haselmaus ist daher grundsätzlich möglich.  

Im östlich der Landstraße angrenzenden Geltungsbereichs des B-Plans Nr. 195 "Erweiterung 
Gewerbepark Münsterfeld" wurden im Zuge damaliger Erhebungen Haselmäuse nachgewie-
sen (STADT FULDA 2023).  
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In die Strukturen, die ein Habitatpotenzial für die Haselmaus bieten, wird nicht eingegriffen. 

Insekten 

Für ein Vorkommen von diversen Insektenarten bieten die Blühflächen sowie die durch Be-
weidung extensiv genutzte Fläche im Untersuchungsgebiet ein geeignetes Habitat. Es wurden 
jedoch keine spezifischen Hinweise auf Pflanzenarten besonderer Planungsrelevanz (FFH-
Arten) gefunden, wie z. B. Raupenfutterpflanzen. Im Natureg-Viewer gibt es im näheren Um-
feld keine Hinweise auf den Dunklen und den Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculi-
nea-Arten).  

3.3 GEOLOGIE UND BODEN 

Laut dem Landschaftsplan der Stadt Fulda weist der Änderungsbereich gemäß Karte 4 "Geo-
logische Formationen" folgende geologische Formationen auf: "Unterer Muschelkalk", "Pi-
lozäne Sande, Kiese, Tone", "Oberer Buntsandstein – Röt" sowie "Pleistozäner Löß und 
Lößlehm". Nach der Karte 5 "Bodenformengesellschaften" sind im Geltungsbereich "Pseu-
dogleye über kalkfreiem Lockergestein", "Pseudogleye aus mächtigem Löss über äolischen 
Sedimenten" sowie "Kolluvisol aus holozänen Abschwemmmassen über klastischem Gestein" 
vorhanden.  

Gemäß BFD50 handelt es sich bei den Böden im Geltungsbereich um Pseudogleye, Pseu-
dogley-Parabraunerden mit Parabraunerden sowie Braunerden mit Pseudogley-Braunerden, 
die sich aus Löß bzw. aus Fließerde über Fließschutt mit Ton gebildet haben.  

Die BK50 und die damit verbundenen weiteren Informationen können im Boden-Viewer Hes-
sen (HLNUG 2024d) eingesehen werden. Dieser gibt einen groben Überblick über das zu un-
tersuchende Gebiet. Im Rahmen der BFD5L (Methoden zur Klassifizierung und Bewertung 
von Bodenfunktionen auf Basis der Bodenflächendaten 1:5.000 landwirtschaftliche Nutzflä-
che) werden im Folgenden die Bodenfunktionen bewertet und anschließend zu einer Gesamt-
bewertung aggregiert. 

Der Änderungsbereich liegt im Osthessischen Bergland in der Haupteinheit Fuldaer Senke. 
Die Hauptgesteinsart setzt sich zusammen aus Kalkstein, Höhenschotter, Tonstein und Sand-
stein. Der Geltungsbereich befindet sich zum einen in der geologischen Einheit 28 "Röt-For-
mation" und zum anderen in der geologischen Einheit 13 "Beckenablagerungen" sowie mit 
geringem Anteil in der geologischen Einheit 27 "Unterer Wellenkalk" und im Osten Löss und 
Lösslehm, Kartiereinheit 9 (HLNUG 2024 c).  

Bodenteilfunktionen 

Lebensraum für Pflanzen 

Kriterien: 

- Standortpotenzial für natürliche Pflanzengesellschaften (Biotopentwicklungspotenzial)  
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- natürliche Bodenfruchtbarkeit (Ertragspotenzial)  

 
Kriterium Klasse Erfüllungsgrad des Kriteriums der Bodenteilfunktion 
Biotopentwicklungspotenzial 3 mittel 
Ertragspotenzial 2 - 4 gering - hoch  

Funktion des Bodens im Wasserhaushalt 

Kriterien: 

- nutzbare Feldkapazität des Wurzelraums 
- Feldkapazität des Wurzelraums 

 
Kriterium Klasse Erfüllungsgrad des Kriteriums der Bodenteilfunktion 
nutzbare Feldkapazität des 
Wurzelraums 

2 - 4 
 

gering – hoch  

Feldkapazität des Wurzel-
raums 

3 - 4 
 

mittel - hoch 

Funktion als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium 

 
Kriterium Klasse Erfüllungsgrad des Kriteriums der Bodenteilfunktion 
Nitratrückhaltevermögen 2 - 3 gering - mittel 

 

Archiv der Natur- und Kulturgeschichte  

Hinweise auf Besonderheiten des Bodens im Hinblick auf Funktionen des Bodens als Archiv- 
der Natur- und Kulturgeschichte im Geltungsbereich liegen nicht vor. Jedoch wird im östlich 
an den Geltungsbereich grenzenden Bebauungsplan Nr. 195 "Erweiterung Gewerbepark 
Münsterfeld" auf das Vorhandensein von Kampfmitteln hingewiesen. Das Gebiet befindet sich 
in einem Bombenabwurfgebiet des Zweiten Weltkriegs, weshalb auch im Geltungsbereich der 
Agri-PV-Anlage mit etwaigen Funden gerechnet werden sollte. 

Zusammenfassung 

Nach den Einzelfunktionen aufgegliedert ergeben sich folgende Werte: 
- Funktion als Lebensraum für Pflanzen:   gering bis hoch 
- Funktion im Wasserhaushalt:     gering bis hoch 
- Funktion als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium gering bis mittel  

Bei Aggregierung ergibt sich ein sehr geringer bis mittlerer Bodenfunktionswert. 

Die Ertragsmesszahl liegt im Gebiet bei >20 bis <=65. 
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Abb. 3-4: Ertragsmesszahlen entsprechend Bodenviewer Hessen (HLNUG 2024D), beschriftet 

sind nur die Flächen mit der höchsten bzw. niedrigsten Ertragsmesszahl 

Altablagerungen 

Gemäß Stellungnahme der Abteilung Altlasten und Bodenschutz des Regierungspräsidiums 
Kassel ist folgende Altablagerungsfläche innerhalb des Änderungsbereichs im Fachinformati-
onssystem „Altflächen und Grundwasserschadensfälle“ (FIS AG) erfasst:  

Altis-Nr.: 631.009.120-000.018, Arbeitsname: Deponie für Erdaushub, Status: Fläche nicht be-
wertet, Flächenart: Altablagerung, Straße: --, UTM-Ost: 544767, UTM-Nord: 5600698, max. 
WZ-Klasse: 1, Bemerkung: --- 

>60 bis <=65 

>20 bis <=25 
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Abb. 3-5: Aus der Stellungnahme des Regierungspräsidium Kassel, Abteilung Umweltschutz, 

Altlasten Bodenschutz vom 09.05.2025, „Auszug FIS AG“ 

In relevanter Entfernung östlich zum Änderungsbereich ist zusätzlich folgende Altfläche in dem 
System FIS AG vermerkt: 

Altis-Nr.: 631.009.120-000.002, Arbeitsname: Ehem. Schlammdeponie Münsterfeld, Status: 
Sanierung (Sicherung) abgeschlossen, Flächenart: Altablagerung, Straße: --, UTM Ost: 
545292.416, UTM-Nord: 5600568.842, max. WZ-Klasse: 5, Bemerkung: Das Datum der Prü-
fung bezieht sich auf die VOB-Abnahme der Sanierungsarbeiten. 

 
Abb. 3-6: Aus der Stellungnahme des Regierungspräsidium Kassel, Abteilung Umweltschutz, 

Altlasten Bodenschutz vom 09.05.2025, „Auszug FIS AG“ 
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Zudem wurde im parallelen Bebauungsplan ein Hinweis aufgenommen, dass, sollten bei Bo-
deneingriffen organoleptische Auffälligkeiten festgestellt werden, so die Arbeiten im betroffe-
nen Bereich im Geltungsbereich sofort zu unterbrechen und die übergeordneten Behörden 
zwecks Abstimmung der weiteren Vorgehensweise unverzüglich einzuschalten sind. 

3.4 WASSER 

Die Bestandserfassung und -bewertung erfolgt auf Grundlage vorhandener Informationen, Ab-
frage bei den Wasserbehörden und der Biotoptypenkartierung/ Geländebegehungen.  

Funktionselemente besonderer Bedeutung werden durch naturnahe, oligotrophe Gewässer, 
Quellen und Quellbereiche sowie Wasserschutzgebiete (Zone I und II) abgebildet. Außerdem 
werden Gebiete mit einer besonderen Empfindlichkeit gegenüber möglichen Stoffeinträgen ins 
Grundwasser beschrieben.  

Inhalte des Landschaftsplans 

 

Abb. 3-7: Auszug aus dem Landschaftsplan der Stadt Fulda (Stand 2002, Karte 12: Wasser - Be-
stand und Zustandsbewertung, ergänzt) 

Nach Karte 12 "Wasser – Bestand und Zustandsbewertung" ist der westliche Teil des Gel-
tungsbereichs als "tertiärer Basalt am Haimberg, Frauenberg und Calvarienberg; Kalksteine 
des Unteren Muschelkalkes in den Grabenzonen mit einer geringen Ergiebigkeit von 2-5 l/s" 
beschrieben. Zudem handelt es sich hinsichtlich der Verschmutzungsempfindlichkeit des 
Grundwassers um gut durchlässige Schichten des Unteren Muschelkalkes und Basalts in den 
Grabenzonen sowie um grundwasserführende Lockergesteinsablagerungen im Fuldatal.  

Der östliche Bereich wird als "Ton, Schluff und Feinsandsteine des Oberen Buntsandsteins 
(Röt); Mergel- und Feinsandsteine des Keupers im Großenlüder-Lauterbacher Graben mit ei-
ner Ergiebigkeit von < 2 l/s" beschrieben. Dieser Bereich weist undurchlässige schluffig-tonige 
Deckschichten grober Mächtigkeit im mittleren Planungsraum auf.  
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Oberflächengewässer  

Das Gebiet liegt im Grundwasserkörper DEHE_42.5. Der Oberflächenwasserkörper Fulda 
weist als Fließgewässertyp silikatische Mittelgebirgsflüsse auf. 

Das nächstgelegene Fließgewässer ist der Heiligenborn, welcher in etwa 300 m Entfernung 
nordwestlich des Planungsgebiets verläuft. Stillgewässer kommen in der näheren Umgebung 
nicht vor. (HLNUG 2024E) 

Grundwasser  

Das Vorhabengebiet liegt im hydrogeologischen Großraum Mitteldeutsches Bruchschollen-
land im mitteldeutschen Buntsandstein im Fulda-Werra Bergland und Solling (HLNUG 2024B).  

Das Mitteldeutsche Bruchschollenland zeichnet sich durch das flächenhafte Vorkommen tek-
tonisch beanspruchter sedimentärer mesozoischer Einheiten aus. Diese sind mäßige bis teil-
weise sehr ergiebige Kluft- bzw. Kluft-/Poren- und Kluft-/Karstgrundwasserleiter. Im Geltungs-
bereich kommen Kluft- und Porengrundwasserleiter im Sedimentgestein vor. Es handelt sich 
um sulfatische bzw. im Westen um silikatische Gesteine. Die silikatischen Gesteine weisen 
organische Anteile auf.  

Die Durchlässigkeit ist mäßig-gering bzw. gering-äußerst gering.  

Der gesamte Änderungsbereich ist weder Teil eines Trinkwasserschutz- noch eines Heilquel-
lenschutzgebietes.  

Aufgrund der geringen Wasserdurchlässigkeit ist die Fläche für die Grundwasserneubildung 
eher von geringer Bedeutung.  
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3.5 KLIMA/LUFT 

Inhalte des Landschaftsplans 

 
Abb. 3-8: Auszug aus dem Landschaftsplan der Stadt Fulda (Stand 2002, Karte 14: Örtliches 

Klima - Bestand und Zustandsbewertung, ergänzt) 

Gemäß Karte 14 "Örtliches Klima – Bestand und Zustandsbewertung" befindet sich im Süden 
des Änderungsbereichs eine Fläche, welche eine hohe Bedeutung als Kaltluftbildungsfläche 
mit direktem Siedlungsbezug und ausreichender Neigung ohne örtliche Vorbelastungen auf-
weist. Der restliche Teil des Geltungsbereichs hat eine mittlere Bedeutung als Kaltluftbildungs-
fläche und weist einen geringen Siedlungsbezug sowie ausreichende Neigung mit Vorbelas-
tungen, wie Barrieren und Emissionen auf. 

Das Gebiet stellt zusammen mit den umliegenden großflächigen landwirtschaftlichen Flächen 
ein Frischluftentstehungsgebiet dar. Westlich davon besteht eine reliefabhängige Kaltluftströ-
mung von Süd nach Nord. 

Folgende Klimadaten für den Untersuchungsraum sind den Aufzeichnungen des Deutschen 
Wetterdienstes (DWD 2021) zu entnehmen und beziehen sich auf den langjährigen Durch-
schnitt der Jahre 1991 – 2020. Die Informationen wurden an der Messstation in Fulda ermittelt.  

- Jahresmitteltemperatur  9,3 °C 
- Monatsmitteltemperatur Juli  18,3 °C 
- Monatsmitteltemperatur Januar 0,8 °C 
- Jahresniederschlagsmengen  604,0 mm 

Gemäß der Klimabewertungskarte Hessen aus dem Jahr 2003 ist der Schutzwert bedeutsam 
bzw. hoch (KATZSCHNER 2003A). Gemäß der Klimafunktionskarte Hessen aus dem Jahr 2003 
handelt es sich bei dem Geltungsbereich um ein potenziell aktives bzw. hoch aktives Kaltluf-
tentstehungsgebiet (KATZSCHNER 2003B). 
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3.6 LANDSCHAFTSBILD 

Inhalte des Landschaftsplans 

 
Abb. 3-9: Auszug aus dem Landschaftsplan der Stadt Fulda (Stand 2002, Karte 16: Landschafts-

bild und Erholung - Bestand und Zustandsbewertung, ergänzt) 

Karte 16 thematisiert das Landschaftsbild sowie die Erholung im Bestand und in der Zustands-
bewertung. Die Landschaftsbildqualität wird im Änderungsbereich als "mittel" bewertet. Im 
Norden kommen Gehölzstrukturen wie Hecken und Gebüsche vor.  

Weitere Informationen 

Der Änderungsbereich liegt westlich von Fulda und im Süden des Stadtteils Maberzell. Die 
umliegenden Flächen sind durch landwirtschaftliche Aktivitäten geprägt. Des Weiteren kom-
men Gehölzstrukturen vor.  

Die Umgebung ist außerdem geprägt durch Siedlungsflächen verschiedener Stadtteile der 
Stadt Fulda.  

Im Norden verläuft eine Bahntrasse, die als Vorbelastung des Gebietes wirkt, trotz Eingrünung. 

Der Änderungsbereich ist nicht durch starke Topografie geprägt. Aufgrund der unmittelbaren 
Nähe zu Ortslagen kann die Fläche zumindest teilweise von den Ortsrändern aus einsehbar 
sein.  

Neben der Bahntrasse ist im Osten ein Gewerbegebiet als Vorbelastung vorhanden.  

Im Osten grenzt der B-Plan Nr. 195 an den geplanten Änderungsbereich an. Dieser erlaubt 
die Bebauung mit Boden- und Baustofflager, Bodenaufbereitungsanlage, Wertstoffhof und 
Klärschlammzwischenlager, was als Vorbelastung des Umfelds einzuschätzen ist.  
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3.7 MENSCH / KULTUR- UND SACHGÜTER 

Da es sich überwiegend um eine landwirtschaftlich genutzte Fläche handelt, sind Wohnfunkti-
onen von der Planung nicht betroffen.  

Im östlichen Teil des Änderungsbereichs steht ein Funkmast, weitere Kultur- und Sachgüter 
sind nicht vorhanden. Nördlich des Geltungsbereichs verläuft die Bahntrasse zwischen Bad 
Salzschlirf und Fulda.  

Außerhalb des Änderungsbereichs schließt sich im Osten Gewerbebebauung an.  

Im Umfeld des Änderungsbereichs sind mehrere Kirchen bzw. Kapellen und Bildstöcke vor-
handen.  

Erholungsnutzung  

Am westlichen Rand des Änderungsbereichs verlaufen die Wanderwege "Fuldaer Rundwan-
derung", "Maberzell – Schulzenberg" und "Schulzenberg Rundwanderweg".  

Südlich des geplanten Solarparks führen Nationale bzw. Internationale Routen von West nach 
Ost, der Europäische Fernwanderweg E3, die Bonifatiusrunde, der Pilgerweg Schönstatt so-
wie der Saar-Schlesien-Weg.  

 
Abb. 3-10: Wanderwege innerhalb des Geltungsbereichs 

Des Weiteren ist der südöstlich gelegene Münsterfeldpark mit seinen Sportstätten ein Naher-
holungsschwerpunkt.  
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3.8 VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DES UMWELTZUSTANDES BEI 
NICHTDURCHFÜHRUNG DER PLANUNG (NULLVARIANTE) 

Bei Nichtdurchführung der Planung würde der Änderungsbereich weiterhin landwirtschaftlich 
gem. Öko-Standards genutzt werden.  

4 PLANUNG 

4.1 ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANS 

Der aktuell wirksame Flächennutzungsplan stellt die Teilflächen der Änderung aktuell als Flä-
chen für Landwirtschaft dar. 

 
Abb. 4-1: Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Fulda (Stand 09.10.2014, ergänzt) 
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Abb. 4-2: Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Fulda (Stand Februar 2025, ergänzt) 

Durch die Änderung werden die Flächen, die für die Errichtung der Agri-PV-Anlage in An-
spruch genommen werden sollen, gem. § 5 (2) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 BauNVO als Sonder-
gebiet Solarenergienutzung mit dem Zusatz Agri-Photovoltaik (APV) dargestellt. 

4.2 AGRI-PV-ANLAGE 

Im Bereich der Agri-PV-Systeme wird zwischen hoch aufgeständerten Systemen (Bewirtschaf-
tung erfolgt unter der Modulreihe) und bodennahen Systemen (Bewirtschaftung erfolgt zwi-
schen den Modulreihen) unterschieden. In beiden Fällen kann außerdem mit statisch ausge-
richteten Systemen oder mit nachgeführten, sogenannten Tracking-Systemen, gearbeitet wer-
den. Bei diesen Tracking-Systemen (kurz: Tracker) liegen die einzelnen Module auf einem 
Gestell, das entlang einer oder zwei Achsen ausgerichtet werden kann, um dem Sonnenstand 
zu folgen. Neben höheren Stromerträgen können dadurch auch pflanzenbauliche Vorteile er-
zielt werden. Hierzu gehören die Verschattung im Sommer von bis zu 30 %, Frostschutz im 
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Winter, der Eintrag zusätzlichen Regenwassers von ca. 30 l/ m² jährlich durch Kippung der 
Module sowie das Entgegenwirken der Bodenerosion durch die zusätzliche Grünlandeinsaat/ 
Ackerbegleitflora. 

In diesem Projekt liegt der Fokus des Designs auf den Anforderungen der Pflanzenkultur, um-
gesetzt in Form eines sogenannten 1P-Tracker. Mit diesem System, das ausreichende Homo-
genität und Wasserverfügbarkeit bietet, wird ein landwirtschaftlicher Ertrag von über 66 % 
(entsprechend DIN SPEC 91434) erreicht. Eine ausführliche Beschreibung der technischen 
Eigenschaften der APV und Hintergründen zum Johannisbeeranbau ist der Begründung in 
Abschnitt 6.1 zu entnehmen. 

Weitere Flächeninanspruchnahmen durch Gebäude werden sich durch den Bau von Trafosta-
tionen und eventuell durch die Nachrüstung von Speichermöglichkeiten ergeben. Vorgesehen 
ist der Bau von drei Trafostationen und einer Übergabestation, die Planung ist jedoch noch 
nicht abgeschlossen. Insgesamt soll daher für bauliche Anlagen eine zulässige Fläche von 
maximal 200 m² festgesetzt werden. 

Die PV-Module werden so ausgelegt, dass die darunter befindlichen Pflanzen ausreichend 
Licht erhalten. Die Ernte der Pflanzen erfolgt von beiden Seiten. Daher werden die Pflanzen 
mittig zwischen den Modulständern platziert. So kann von beiden Seiten mit einer Erntema-
schine gefahren werden. Der Abstand zwischen den Modulständern beträgt ca. 7 m. 

Weitere Flächeninanspruchnahmen durch Gebäude werden sich durch den Bau von Trafo-
Stationen und eventuell durch die Nachrüstung von Speichermöglichkeiten ergeben. Vorge-
sehen ist der Bau von drei Trafostationen und einer Übergabestation, die Planung ist jedoch 
noch nicht abgeschlossen. Insgesamt soll daher im parallelen Bebauungsplan für bauliche 
Anlagen eine zulässige Fläche von maximal 200 m² festgesetzt werden. 

Abb. 4-3: Reihenschema der Agri-PV-Anlage Maberzell (RhönEnergie 2025) 
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4.3 ERSCHLIEßUNG  

Der Änderungsbereich wird an der nordöstlichen Ecke über die vorhandene Zuwegung "Am 
Heiligenberg" erschlossen. Dabei handelt es sich um einen Feldweg, der als Verbindung zu 
einem Funkmast fungiert und das Plangebiet von Norden nach Süden durchquert. 

Eine zweite Zufahrt zum Änderungsbereich befindet sich im Süden, ebenfalls über den Feld-
weg "Am Heiligenberg", der schließlich an die L 3418 anknüpft. 

4.4 GRÜNPLANUNG 

Um die Fläche, die mit Johannisbeerreihen und den Solaranlagen überstellt ist, verläuft ein 
begrünter Streifen, der als Wendebereich für die Erntemaschinen zur Verfügung stehen muss. 
An diesen schließt sich der 3,00 m breite Streifen an, der weiterhin orientiert an der bisherigen 
Bewirtschaftung der Fläche gepflegt wird, um dort den Bestand von Ackerwildkräutern zu si-
chern. An Engstellen, die aus anlagentechnischen Gründen entstehen, wird der Streifen der 
Ackerwildkräuter unterbrochen, um eine reibungslose Bewirtschaftung der Fläche sicherzu-
stellen. Auf den Streifen wird auch entlang der Gehölze im Norden verzichtet, da dort aktuell 
Grünland besteht und somit nicht von Samen der Ackerwildkräuter im Boden ausgegangen 
werden kann. Dort wird der Randstreifen als Saumstreifen entwickelt.  

Zusätzlich wird ein 1,50 m breiter Streifen Ackerwildkräuter am Fuß der Tracker in jeder zehn-
ten Reihe.  

Das langfristige Ziel dieser Maßnahme ist die Bildung einer Diasporenbank im Boden, die nach 
Aufgabe der Nutzung der Solaranlage und Rückkehr zu einer Ackerbaulichen Nutzung die 
komplette Verbreitung der Ackerwildkräuter auf der gesamten Fläche wieder ermöglicht. Bei 
Ackerwildkräutern handelt es sich fast ausschließlich um einjährige Arten. Sie sind dement-
sprechend an eine regelmäßige Bodenbearbeitung angepasst und keimen jedes Jahr neu aus. 
Aufgrund dieser Dynamik ist es im Allgemeinen schwer vorherzusagen, wo die Samen nach 
erfolgtem Umbruch im nächsten Jahr zum Keimen kommen. Daher bieten insbesondere die 
weniger stark genutzten und lückig anzusäenden Randbereiche geeignete Wuchsbedingun-
gen, um den Erhalt der Ackerwildkräuter zu sichern. 

Die beschriebenen Maßnahmen werden im parallelen Bebauungsplan festgesetzt. 

4.5 MAßNAHMEN ZUR VERMEIDUNG NEGATIVER UMWELTAUSWIRKUNGEN 

Bodenschutz und Bodenkundliche Baubegleitung 

Im parallelen Bebauungsplan wird ein Maximalwert für die überbaubare Fläche festgesetzt, 
der nicht überschritten werden darf. Zulässig ist eine Überbauung von maximal 200 m². Da-
runter fällt die Anlage der Trafo-Station oder ggf. anderer notwendiger technischer Bauten. Die 
Fläche wird weiterhin landwirtschaftlich genutzt und die Fläche, die durch die PV-Anlage mit 
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Nebenanlagen wie Trafo, Speicher, Zuwegungen etc. genutzt wird, darf 30 % der Sonderge-
bietsfläche nicht überschreiten.  

Bei Abtrag und Aushub insbesondere im Bereich der Kabelgräben ist der Boden getrennt nach 
Ober- und Unterboden auszubauen, zu lagern und wieder einzubauen. 

Die Bauflächen sind nur bei geeigneten Witterungs-/ Bodenverhältnissen zu befahren. Ist zu 
erwarten, dass unter Berücksichtigung des Witterungsverlaufs oder der Bodenverhältnisse die 
Befahrbarkeit nicht gegeben ist, ist die Befahrung einzustellen oder lastverteilende Maßnah-
men sind vorzusehen. 

Verdichtete Bereiche sind nach Abschluss der Baumaßnahme tiefgründig zu lockern. 

Darüber hinaus sind Beeinträchtigungen des Bodengefüges durch die Verlegung der notwen-
digen Leitungen sowie die Befahrung des Bodens mit schwerem Gerät zu erwarten. Durch die 
Berücksichtigung von Witterungsverhältnissen und die beschriebenen Maßnahmen sowie wie 
die Beachtung der einschlägigen Vorschriften und Arbeitshilfen zum Bodenschutz (insbeson-
dere DIN 18300 und die DIN 18915 sowie die Arbeitshilfe "Bodenschutz bei Standortauswahl, 
Bau, Betrieb und Rückbau von Freiflächenanlagen für Photovoltaik und Solarthermie“ der Län-
derarbeitsgemeinschaft Bodenschutz, LABO) sind die Beeinträchtigungen minimierbar. 

Die Bodenschutzmaßnahmen werden im parallelen Bebauungsplan festgesetzt. 

Altlasten 

Sollten bei Bodeneingriffen organoleptische Auffälligkeiten festgestellt werden, so sind die Ar-
beiten in diesen Bereichen sofort zu unterbrechen und die übergeordnete Behörde ist zwecks 
Abstimmung der weiteren Vorgehensweise unverzüglich einzuschalten. 

Altablagerungen 

Die im Änderungsbereich liegende Altablagerungsfläche (vergl. Ausführungen unter 3.3) wird 
weiterhin im Flächennutzungsplan dargestellt. 

Erhalt von hochwertigen Vegetationsflächen 

Im Rahmen der Nutzungstypenkartierung wurden diverse Ackerwildkräuter kartiert, die z.T. 
auf der Roten Liste stehen. Es wird daher im parallelen Bebauungsplan ein Streifen von 3 m 
Breite am Rand des Geltungsbereichs entsprechend gepflegt und entwickelt, um die Acker-
wildkräuter in diesem Bereich zu erhalten. Gleiches gilt für Teilflächen innerhalb des Geltungs-
bereichs.  

Schutz von Vegetationsstrukturen 
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Wertvolle Vegetationsstrukturen wie z.B. landschaftsprägende Einzelbäume oder Gehölzgrup-
pen, die an die Anlagenfläche grenzen, werden im parallelen Bebauungsplan als zu erhaltende 
Gehölze festgesetzt.  

Barrierefreiheit für Kleinsäuger 

Gemäß parallelem Bebauungsplan ist die Zaunanlage so zu setzen, dass sie unter Berück-
sichtigung von Bodenunebenheiten mindestens 15 cm Bodenabstand aufweist. 

Avifauna 

Bauarbeiten oder vorbereitende Bodenarbeiten sollten außerhalb der Brut- und Setzzeit, d.h. 
in der Zeit vom 01.10. bis 28./29.02 begonnen werden. 

Sollte dies nicht möglich sein, müssen auf den Flächen, auf denen Arbeiten während der Brut- 
und Setzzeit begonnen werden sollen, rechtzeitig vor Beginn der Brutphase Vergrämungs-
maßnahmen (z.B. durch Flatterbänder, Ballons, oder Herstellung einer für Bodenbrüter unge-
eigneten Bodenbedeckung) durchgeführt werden. Während der Brut- und Setzzeiten sind die 
Bauarbeiten ohne größere Unterbrechung durchzuführen. Bei Unterbrechungen von mehr als 
einer Woche sind die o.g. Vergrämungsmaßnahmen erneut vorzusehen. Der Erfolg der Ver-
grämungsmaßnahmen ist durch eine fachkundige Person nachzuweisen. Vor Durchführung 
der Vergrämungsmaßnahmen und vor Beginn der Baumaßnahmen ist außerhalb der o.g. Zeit-
spanne durch eine Begehung der Fläche durch eine fachlich geeignete Person der Ausschluss 
bereits begonnener Bruten notwendig. 

Die Maßnahmen werden im parallelen Bebauungsplan festgesetzt. 

Reptilien 

Um erhebliche Beeinträchtigungen von Reptilien zu vermeiden, sollten vor Beginn der Bautä-
tigkeit zur Bahntrasse hin Reptilien-Schutzzäune entlang der Gehölz- und Sonderstrukturen 
(Stein- und Sandhaufen) als Abgrenzung zum Baufeld aufgestellt werden. So wird ein Einwan-
dern von Reptilien in den Eingriffsbereich während der Bautätigkeiten weitestgehend vermie-
den.  

Die Maßnahme wird im parallelen Bebauungsplan festgesetzt. 
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4.6 MAßNAHMEN ZUM AUSGLEICH NEGATIVER UMWELTAUSWIRKUNGEN 

4.6.1 Kompensation innerhalb des Geltungsbereichs 

Folgende Maßnahmen werden im parallelen Bebauungsplan festgesetzt. 

Flächen für den langfristigen Erhalt von Ackerwildkräutern 

Auf dem äußeren 3,00 m breiten Streifen und weiteren Randbereichen entlang der Innenseite 
der Geltungsbereichsgrenze erfolgt eine Pflege mit dem Ziel der Erhaltung und Entwicklung 
von Ackerwildkräutern. Die Pflege orientiert sich an einer extensiven ackerbaulichen Bewirt-
schaftung, mit der Zielrichtung einer optimalen Förderung der Ackerwildkräuter.  

Entsprechend ist auch jeder 10. Streifen am Fuß der Trackerständer in einer Breite von 1,50 m 
anzulegen und zu pflegen. 

Flächen für die Entwicklung überjähriger Saumstreifen 

Die Saumstreifen sind nur 1x pro Jahr ab Mitte März zu mähen. Bei besonders starker Tro-
ckenheit kann die jährliche Mahd auch ausgesetzt werden. 

Anlage von Reptilienhabitaten 

Da entlang der Bahntrasse Reptilienvorkommen anzunehmen sind bzw. bei Kartierungen für 
den angrenzenden Bebauungsplan nachgewiesen wurden, sind zur Aufwertung des Lebens-
raums an den Rändern der nördlichen Gehölzbestände Reptilienhabitate mit Steinschüttungen 
und Sandlinsen zu schaffen. 

Externe Kompensationsmaßnahmen 

Zum Ausgleich des Verlustes von sieben Bruthabitaten der Feldlerche werden Maßnahmen 
zur Habitataufwertung in der Feldflur der Umgebung festgesetzt.  
 

5 PRÜFUNG ALTERNATIVER STANDORTE 

Die vorliegenden Flächen ergeben sich aus der Prüfung der im Gemeindegebiet zur Verfügung 
stehenden Flächen unter den Gesichtspunkten der Anbaueignung für Johannisbeeren sowie 
der Nähe zur Hofstelle. Die Pacht anderer Flächen, mit geeigneten Bedingungen, wäre erst 
ca. 15 km vom Hofladen entfernt möglich gewesen. Da der Beerenanbau als überwachungs-
intensiv gilt, kamen somit keine anderen Standorte in Frage. 
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6 PROGNOSE ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES UMWELTZU-
STANDS BEI DURCHFÜHRUNG DER PLANUNG 

Dargestellt werden die möglichen erheblichen Auswirkungen während der Bau- und Betriebs-
phase der geplanten Vorhaben auf die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege. 

6.1 AUSWIRKUNGEN AUF DIE NATURSCHUTZFACHLICHEN SCHUTZGÜTER 

6.1.1 Vegetation, Biotoptypen 

Durch die geplante Flächennutzung, die zukünftig den Anbau von Johannisbeeren sowie die 
Aufstellung von Solarmodulen umfasst, gehen die dort vorhandenen Ackerflächen verloren. In 
den Randbereichen und unter jeder zehnten Solartrackerreihe werden Streifen zur Erhaltung 
und Entwicklung der auf den Flächen vorgefundenen Ackerwildkrautarten angelegt und lang-
fristig gesichert. Die vorhandenen Gehölze am nördlichen Geltungsbereichsrand werden voll-
ständig erhalten. Zwischen den Reihen der Beerensträucher und einem umlaufenden Fahrbe-
reich für die Erntemaschinen wird naturnahes Grünland angelegt.  

6.1.2 Fauna 

Da die Gehölzstrukturen im Geltungsbereich und im Umfeld dessen erhalten werden und nach 
Abschluss der Bauarbeiten betriebsbedingt keine wesentlichen Störungen zu erwarten sind, 
ist von einer Betroffenheit gehölzbrütender Arten betriebs- und anlagebedingt nicht auszuge-
hen. Baubedingt werden sich Störungen ergeben. 

Als planungsrelevante Brutvögel wurden Bluthänfling, Feldlerche, Rebhuhn, Elster, Fitis, Gold-
ammer sowie Heckenbraunelle kartiert. Für Bluthänfling, Elster, Fitis, Goldammer und Hecken-
braunelle können Beeinträchtigungen aufgrund des Lebensraums der Arten ausgeschlossen 
werden, da keine Gehölze verloren gehen.  

Baubedingte Beeinträchtigungen der Offenlandbrüter Feldlerche und Rebhuhn können durch 
Einhaltung der Bauzeiten außerhalb der Brutzeiten oder durch frühzeitige Vergrämungsmaß-
nahmen vermeiden werden.  

Ein Habitatverlust ergibt sich für Feldlerchen, die im Geltungsbereich vorkommt sowie das 
Rebhuhn, dessen Revierzentrum außerhalb des Geltungsbereichs kartiert wurde. Der Lebens-
raumverlust wird durch Maßnahmen in der umgebenden Feldflur kompensiert.  

In den potenziellen Lebensraum der Reptilien wird nicht eingegriffen. Die Gehölzstrukturen 
sowie Steinhaufen bleiben erhalten und die Anlagenfläche erhält während der Bauzeit eine 
Abgrenzung durch einen Reptilienschutzzaun zu den Biotopstrukturen.  
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Beeinträchtigungen der Haselmaus können ausgeschlossen werden, da keine Gehölze ent-
fernt werden.  

Auch für Fledermäuse und Insekten sind keine erheblichen Beeinträchtigungen abzuleiten, da 
die für die Tiergruppen relevanten Strukturen nicht beeinträchtigt werden bzw. die HPA keine 
planungsrelevanten Insektenarten identifiziert hat.  

6.1.3 Boden und Wasser 

Durch die Vorhaben, die der parallele Bebauungsplan vorbereitet, kann eine maximale Flä-
cheninanspruchnahme durch neue Versiegelung und Überbauung von maximal 200 m² erfol-
gen. 

Darüber hinaus sind Beeinträchtigungen des Bodengefüges durch die Verlegung der notwen-
digen Leitungen sowie die Befahrung des Bodens mit schwerem Gerät zu erwarten. Durch die 
Berücksichtigung von Witterungsverhältnissen und die im Kapitel 4.5 beschriebenen Maßnah-
men sind die Beeinträchtigungen minimierbar. 

Oberflächengewässer sind nicht betroffen. Negative Auswirkungen auf das Grundwasser sind 
nicht zu erwarten, da das anfallende Niederschlagswasser weiterhin auf der Fläche versickern 
kann. 

6.1.4 Klima 

Grundsätzlich handelt es sich bei landwirtschaftlich genutzten Flächen um Kaltluftentste-
hungsgebiete, die für die Durchlüftung der angrenzenden Siedlungsgebiete dienen können. 
Die Funktion der Kaltluftproduktion der Flächen wird aufgrund der Überbauung vermindert 
werden. Durch den Abstand der Modulreihen von 7 m geht diese Funktion der Fläche nicht 
vollständig verloren.  

Erhebliche Beeinträchtigungen der umliegenden Ortslagen sind nicht zu erwarten. Nach Nor-
den in Richtung Maberzell wird der Kaltluftabfluss durch die vorhandene Bahntrasse mit Ge-
hölbepflanzung verhindert, im Osten schließen sich Gewerbegebiete und keine Wohnbebau-
ung an. Das Relief der Fläche ist nach Norden abfallend, sodass die entstehende Kaltluft nach 
Norden abfließt und der südlich gelegene Ortsteil Haimbach weniger stark von der Kaltluftpro-
duktion der Fläche abhängig ist.  

6.1.5 Landschaftsbild 

Aufgrund der Lage im Offenland sind Sichtbeziehungen grundsätzlich möglich.  
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Sichtbeziehungen nach Norden sind auszuschließen, da die Fläche in dieser Richtung durch 
einen bestehenden Gehölzsaum entlang der Bahntrasse abgeschirmt ist und auch die Topo-
grafie des Geländes keine starken Sichtbeziehungen nach Norden zulässt.  

Nach Osten schließt sich in kurzer Entfernung ein Gewerbegebiet an, das mit Gehölzen abge-
schirmt ist. Für die unmittelbar angrenzenden Flächen besteht ein Bebauungsplan mit Gewer-
beflächen (Erweiterung Gewerbepark Münsterfeld) für ein Boden- und Baustofflager, Wert-
stoffhof und Klärschlammzwischenlage. Beeinträchtigungen dieser Flächen durch die ge-
plante Agri-PV-Anlage sind auszuschließen.  

Im Südwesten erstreckt sich in rd. 100 m Entfernung das Neubaugebiet von Haimbach. Die 
Module werden vom Ortsrand aus sichtbar sein. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes ist hierdurch jedoch nicht abzuleiten, da die reine Sichtbarkeit der Module nicht 
zwingend zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Landschaftsbilds führt.  

6.1.6 Mensch, Kultur und Sachgüter 

Kultur- und Sachgüter sind im direkten Geltungsbereich nicht vorhanden. Die am westlichen 
Rand des Geltungsbereichs verlaufenden Wanderwege werden durch den parallelen Bebau-
ungsplan nicht beeinträchtigt.  

6.2 SONSTIGE AUSWIRKUNGEN 

6.2.1 Erhebliche Auswirkungen durch Emissionen von Schadstoffen, 
Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung sowie die 
Verursachung von Belästigungen 

Im Rahmen der Baumaßnahmen könnte es zu vorübergehenden Störungen durch Lärmemis-
sionen, Staubentwicklung und Erschütterungen kommen. 

Bei Beachtung der Brut- und Setzzeiten oder einer rechtzeitigen Vergrämung von Vögeln, die 
im Baubereich brüten könnten, ist auch für die Avifauna eine erhebliche Beeinträchtigung 
durch Störungen in der Bauphase ausgeschlossen. 

Anlage- und betriebsbedingt sind durch die beabsichtigte Nutzung erhebliche Schallimmissio-
nen nicht zu erwarten. Zwar sind betriebsbedingte Emissionen durch Wechselrichter und 
Transformatoren möglich, diese liegen aber jederzeit unterhalb der erforderlichen Grenzwerte. 

Von Solaranlagen gehen außerdem betriebsbedingt Stoffabgaben (Korrosionsprodukte), Ge-
räusche und elektromagnetische Felder aus. Sämtliche Immissionen sind jedoch geringfügig. 

Blendwirkungen, die Wohngebiete, oder Verkehrseinrichtungen betreffen, sind aufgrund der 
Lage und Exposition der Fläche nicht zu erwarten. Einblicke von den östlich vorhandenen 
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Wanderwegen werden sich ergeben. Blendwirkungen der Ortslage Haimbach sind aufgrund 
der Ausrichtung der Module nicht zu erwarten.  

6.2.2 Erhebliche Auswirkungen infolge der Art und Menge der erzeug-
ten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung 

Sobald die Nutzungsdauer der Anlage beendet ist, erfolgt der vollständige Rückbau der PV-
Anlage. Alte Module werden entweder recycelt oder anderweitig wieder verwendet. Außerdem 
gibt es eine Rückbauklausel in den Mietverträgen mit den Grundstückseigentümern. Diese 
versichert den vollständigen Rückbau des Solarparks.  

6.2.3 Erhebliche Auswirkungen infolge der Risiken für die menschliche 
Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel 
durch Unfälle oder Katastrophen) 

Es werden nur die im Vorhaben- und Erschließungsplan definierten Solarmodule zugelassen, 
so dass Unfälle oder Havarien oder auf sonstige Weise die Freisetzung gesundheitsschädli-
cher Substanzen nicht zu prognostizieren sind.  

Brandschutz  

Im Rahmen der Beantragung der Baugenehmigung ist nachzuweisen, dass Brandschutz-
rechtliche Belange berücksichtigt und beachtet werden.  

6.2.4 Erhebliche Auswirkungen infolge der Kumulierung mit den Aus-
wirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete 

Kumulierende Vorhaben sind nicht bekannt. 

6.2.5 Erhebliche Auswirkungen infolge der eingesetzten Techniken 
und Stoffe 

Negative Auswirkungen durch den Einsatz umweltschädlicher Techniken und Stoffe sind als 
Folge der Errichtung und dem Betrieb der Solaranlagen nicht zu erwarten. 
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6.2.6 Umweltschadensgesetz 

"Eine Schädigung von Arten und natürlichen Lebensräumen im Sinne des Umweltschadens-
gesetzes ist jeder Schaden, der erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Erreichung oder 
Beibehaltung des günstigen Erhaltungszustands dieser Lebensräume oder Arten hat". 

Unter Abschnitt 6.1.2 wird im Abschnitt "Besonderer Artenschutz" dargelegt, dass die Schädi-
gung besonders und streng geschützter Arten ausgeschlossen werden kann. 

Geschützte Lebensraumtypen des Anhangs 1 der FFH-Richtlinie sind in den finalen Geltungs-
bereichsgrenzen nicht vorhanden.  

7 ZUSÄTZLICHE ANGABEN 

7.1 BESCHREIBUNG DER WICHTIGSTEN MERKMALE DER VERWENDETEN 
TECHNISCHEN VERFAHREN BEI DER UMWELTPRÜFUNG SOWIE HIN-
WEISE AUF SCHWIERIGKEITEN, DIE BEI DER ZUSAMMENSTELLUNG DER 
ANGABEN AUFGETRETEN SIND, ZUM BEISPIEL TECHNISCHE LÜCKEN 
ODER FEHLENDE KENNTNISSE 

Der Großteil der umweltrelevanten Informationen konnten dem Landschaftsplan der Stadt 
Fulda sowie Natureg-Viewer, dem Bodenviewer des Hessisches Landesamts für Naturschutz, 
Umwelt und Geologie sowie dem WRRL-Viewer und dem entnommen werden. 

Kartierungen der Avifauna sowie eine Habitatpotenzialanalyse für Fledermäuse, Haselmaus, 
Reptilien und Insekten erfolgten 2024 (BÖF – NATURKULTUR 2024). 

Für die Beurteilung der Biotoptypen erfolgte eine Kartierung der Fläche Sommer 2024. 

7.2 BESCHREIBUNG DER GEPLANTEN MAßNAHMEN ZUR ÜBERWACHUNG 
DER ERHEBLICHEN AUSWIRKUNGEN INFOLGE DER DURCHFÜHRUNG 
DES BAULEITPLANS AUF DIE UMWELT 

Wenn sich die Artenzusammensetzung auf den Ackerwildkrautstreifen nicht der Zielsetzung 
entsprechend entwickelt, sind in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde Anpassun-
gen der Pflege vorzunehmen. Entsprechende Monitoringmaßnahmen werden in den Durch-
führungsvertrag zum parallelen Bebauungsplan aufgenommen. 

Auch für die Feldlerchenmaßnahmen werden im parallelen Bebauungsplan Monitoringmaß-
nahmen beschrieben und in den Durchführungsvertrag aufgenommen. 
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8 ALLGEMEIN VERSTÄNDLICHE ZUSAMMENFASSUNG DER 
ERFORDERLICHEN ANGABEN 

Der parallele Bebauungsplan bereitet die Anlage einer Agri-PV-Anlage im Ortsteil Maberzell 
der Stadt Fulda planungsrechtlich vor. 

Es handelt sich aktuell um eine Fläche für die Landwirtschaft, die nach ökologischen Stan-
dards bewirtschaftet wird. 

Hinsichtlich der Schutzgüter Boden und Wasser ist der Fläche eine allgemeine Bedeutung 
zuzuordnen. Trink- oder Heilquellenschutzgebiete sind nicht betroffen. Außerdem ist die Flä-
che aufgrund der geringen Wasserdurchlässigkeit für die Grundwasserneubildung von gerin-
ger Bedeutung.  

Die Ertragsmesszahl liegt bei >20 bis 25 im Westen und bis >60 bis 65 im Südosten des Gel-
tungsbereichs. 

Durch die geplanten Maßnahmen werden sich für die Schutzgüter Boden und Wasser durch 
die geschlossene Vegetationsdecke sowie den Verzicht auf chemische oder synthetische Dün-
gung und Pflanzenschutzmittel Verbesserungen ergeben. Nur durch die Errichtung von Ge-
bäuden für technische Infrastruktur wird sich in den betroffenen Bereichen ein vollständiger 
Verlust von Boden mit allen Funktionen ergeben. Die Fläche, die dafür in Anspruch genommen 
werden darf, wird durch eine Festsetzung im parallelen Bebauungsplan auf insgesamt maxi-
mal 200 m² beschränkt. 

Als Biotop- und Nutzungstypen sind Ackerflächen betroffen. Zwar liegen auch vereinzelt 
Gehölzstrukturen, Einzelbäume sowie Steinhaufen vor, doch werden diese durch entspre-
chende Festsetzungen geschützt und ihre Erhaltung gesichert. Überdies werden neue Struk-
turen geschaffen: 

- Ackerwildkräuterstreifen unter jeder zehnten Modulreihe, 
- Grünlandeinsaat zwischen den Modulreihen, 
- Steinschüttungen und Sandlinsen für Reptilien, 
- Altgrasstreifen. 

Hinsichtlich der Fauna sind die Vögel des Offenlandes und die Reptilien zu beachten. Auf-
grund der Erhaltung und Neuschaffung von Gehölzstrukturen sind Beeinträchtigungen gehölz-
bewohnender Arten auszuschließen. Für die Nahrungssuche werden die Geltungsbereichsflä-
chen weiterhin zur Verfügung stehen. Ein Lebensraumverlust wird sich für die Feldlerchen 
ergeben. Aufgrund der Tatsache, dass diese bei der Wahl der Brutplätze vertikale Strukturen 
meiden und solche durch die Errichtung der Solarmodule geschaffen werden, gehen Brutre-
viere verloren. Für diesen Verlust ist rechtzeitig Ausgleich zu schaffen. Es wurden daher Flä-
chen im Umfeld der Planung ausgewählt, auf denen Maßnahmen umgesetzt werden, die die 
mögliche Revierdichte erhöhen und so das Ausweichen der in den Geltungsbereichen nach-
gewiesenen Brutpaare auf diese aufgewerteten Flächen ermöglichen.  

Mensch und Sachgüter sind nicht im Geltungsbereich betroffen. Da es sich überwiegend um 
eine landwirtschaftlich genutzte Fläche handelt, sind Wohnfunktionen von der Planung nicht 
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betroffen. Im östlichen Teil des Geltungsbereichs steht ein Funkmast. Nördlich des Geltungs-
bereichs verläuft die Bahntrasse zwischen Bad Salzschlirf und Fulda. Außerhalb des Geltungs-
bereichs schließt sich im Osten Gewerbebebauung an. Im Umfeld des Geltungsbereichs sind 
mehrere Kirchen bzw. Kapellen und Bildstöcke vorhanden.  

Hinsichtlich des Landschaftsbildes sind aufgrund der Lage im Offenland grundsätzlich Sicht-
beziehungen möglich. Im Norden, zur Bahntrasse hin, sorgt ein bestehender Gehölzsaum für 
Abschirmung. Nach Osten schließt sich in kurzer Entfernung ein Gewerbegebiet an, das mit 
Gehölzen abgeschirmt ist. Für die unmittelbar östlich angrenzende Fläche besteht ein Bebau-
ungsplan mit Gewerbeflächen, was als Vorbelastung einzustufen ist. Im Südwesten erstreckt 
sich in rund 100 m Entfernung das Neubaugebiet von Haimbach. Die Module werden vom 
Ortsrand aus teilweise sichtbar sein. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
ist hierdurch jedoch nicht abzuleiten, da die reine Sichtbarkeit der Module nicht zwingend zu 
einer erheblichen Beeinträchtigung des Landschaftsbilds führt, zumal in Richtung des Gel-
tungsbereichs die eingegrünten rückwärtigen Gärten der dortigen Wohngebäude liegen. 
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Hessisches Gesetz zum Schutz der Natur und zur Pflege der Landschaft (HeNatG) in der 
Fassung vom 25. Mai 2023 (GVBl. S. 379) zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
28. Juni 2023 (GVBl. S. 473) 
 

Fulda, 06.10.2025 

Der Magistrat der Stadt Fulda  

gez. Dr. Heiko Wingenfeld   (Siegel) 
Oberbürgermeister 
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